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RID/ADR 
 
Gemeinsame Tagung des RID-Sicherheitsausschusses und der 
Arbeitsgruppe für die Beförderung gefährlicher Güter 
(Genf, 13. bis 23. September 2005) 
 
 
 
Bericht der informellen Arbeitsgruppe für die Überarbeitung des Kapitels 6.2 
 
 
 
übermittelt durch den Europäischen Industriegase-Verbands (EIGA) 
 
 
 
Einführung 
 
Nachstehend sind die Ergebnisse der Beratungen der informellen Arbeitsgruppe wiedergegeben, 
die auf der Grundlage des in den Dokumenten OCTI/RID/GT-III/2004-A – TRANS/WP.15/AC.1/96 
Absätze 39 bis 41 und OCTI/RID/GT-III/2005-A – TRANS/WP.15/AC.1/98 Absätze 63 bis 66 be-
schriebenen Mandats getagt hat. 
 
Bericht der Arbeitsgruppe 
 
1. Die Arbeitsgruppe hat am 18. April, am 20. Mai und am 9. und 10. Juni 2005 getagt. Vertreter 

Belgiens, Deutschlands, Frankreichs, Schwedens, der Schweiz, des Vereinigten Königreichs, 
der Europäischen Kommission, des Europäischen Verbands der Hersteller von Gasflaschen 
(ECMA), des Europäischen Flüssiggase-Verbands (AEGPL), des Verbands unabhängiger 
Prüfer (ACI) und des Europäischen Industriegase-Verbands (EIGA) haben an den Arbeiten 
teilgenommen. 

 
2. Unter Berücksichtigung des überarbeiteten Auftrags der Gemeinsamen Tagung wurde ent-

schieden, die Arbeit in zwei Phasen aufzuteilen. In einer ersten Phase sollte das Kapitel in das 
von der Gemeinsamen Tagung festgelegte Format umstrukturiert werden, in einer zweiten 
Phase sollte ein vollständiger Antrag für die Aufnahme der europäischen Richtlinie 99/36/EG 
über ortsbewegliche Druckgeräte (TPED) entwickelt werden. Während der ersten Phase soll-
ten technische Änderungen als notwendig erachtet werden, die Verfahrensvorschriften für die 
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Konformitätsbewertung sollten jedoch unverändert bleiben. Die Rationalisierung der Verfah-
rensteile und die Einarbeitung der Verfahren aus der TPED-Richtlinie wurden in die zweite 
Phase verschoben. 

 
3. Der in diesem Dokument enthaltene Vorschlag ist das Ergebnis der ersten Umstrukturierungs-

phase. Dieses Ergebnis ist bereit für eine Aufnahme in das RID/ADR 2007. Es bestand Über-
einstimmung innerhalb der Arbeitsgruppe, dass dieses überarbeitete Kapitel 6.2 jetzt ange-
nommen werden sollte. Jedoch war die Ansicht der Mehrheit der Arbeitsgruppe, dass die Auf-
nahme in das RID/ADR auf den nächsten Zweijahreszeitraum verschoben werden sollte, wenn 
der vollständige Vorschlag, in den die TPED-Richtlinie eingearbeitet ist, zur Verfügung steht. 
Durch die Konzentration dieser bedeutenden Änderungen in einem Zweijahreszeitraum wür-
den die Kosten für eine erneute Schulung reduziert. 

 
4. Die Arbeitsgruppe wird ihre Arbeiten am 18. und 19. Juli 2005 fortsetzen. Nach dieser Tagung 

wird ein informelles Dokument herausgegeben, in dem der aktualisierte Stand wiedergegeben 
wird. Das Dokument wird möglicherweise weitere Kommentare und kleinere Änderungen zu 
diesem Vorschlag enthalten. 

 
5. Die Arbeitsgruppe bittet die Gemeinsame Tagung, dem Grundsatz der Aufnahme der TPED-

Richtlinie in die RID/ADR-Ausgabe 2009 zuzustimmen. Neben den für die EU-Mitgliedstaaten 
durch die Aufnahme der TPED-Richtlinie entstehenden Vorteile wird das Projekt allgemein von 
Nutzen sein, da 

 
– die durch die verschiedenen Konformitätsbewertungssysteme verursachten Komplikatio-

nen vermindert werden und 
 
– die Rolle und die Verantwortlichkeit der zuständigen Behörden klargestellt wird. 
 
Die Arbeitsgruppe hat in Kapitel 6.2 bereits zahlreiche Stellen festgestellt, bei denen das Vor-
recht der zuständigen Behörde zu einer mangelnden Harmonisierung zwischen den verschie-
denen Staaten führt und den freien Transport gefährlicher Güter blockiert. Diese sind im Text-
vorschlag hervorgehoben. 
 

6. Wenn die Gemeinsame Tagung entscheidet, die TPED-Richtlinie in das RID/ADR aufzuneh-
men, wird ein paralleles Projekt erforderlich sein, das die Beförderung in Tanks und die Über-
arbeitung der Kapitel 6.7 und 6.8 abdeckt. Die Arbeitsgruppe regt an, dass eine Möglichkeit in 
der Entwicklung eines Kapitels 6.12 bestehen könnte, das ein für alle Arten von Tanks, Batte-
riewagen/Batterie-Fahrzeugen, MEGC und Druckgefäße geeignetes Konformitätsbewertungs-
system festlegt. 

 
7. Die Arbeitsgruppe bittet die Gemeinsame Tagung, eine zweite Arbeitsgruppe (bei der EIGA 

nicht den Vorsitz führen möchte) einzurichten, um einen Vorschlag zu entwickeln, der die Ka-
pitel 6.7 und 6.8 abdeckt. Diese Arbeitsgruppe sollte Tankexperten und Mitglieder der Arbeits-
gruppe zu Kapitel 6.2 umfassen. 

 
8. Im nachstehenden Vorschlag ist der vollständige Text mit Kommentaren der Arbeitsgruppe 

wiedergegeben, die an den entsprechenden Punkten in Kästen enthalten sind. Für einige 
Punkte sind jedoch zusätzliche Erläuterungen notwendig, um eine Entscheidung der Gemein-
samen Tagung zu ermöglichen. 

 
9. Absatz 6.2.1.3.4, vorgeschlagene Änderung zur Verpackungsanweisung P 200 (2) betreffend 

Druckentlastungseinrichtungen: 
 
Der in eckigen Klammern angegebene Text aus den UN-Modellvorschriften führt zu folgenden 
Problemen: 
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– Welches ist das Verwendungsland? Das Land, in dem das Druckgefäß befüllt wird, oder 
das Land, in dem das Druckgefäß entleert wird? 

 
– Wenn einzelne Staaten festlegen, dass Druckentlastungseinrichtungen verwendet oder 

nicht verwendet werden müssen, wird eine Beförderung von Druckgefäßen in Staaten, in 
denen unterschiedliche Regeln angewendet werden, verhindert. 

 
– Wenn Vorschriften der zuständigen Behörde zugelassen werden, wird das in der TPED-

Richtlinie enthaltene Ziel der freien Verwendung zunichte gemacht. 
 
Die Arbeitsgruppe schlägt vor, die bestehende Situation gemäß RID/ADR beizubehalten und 
den Text in eckigen Klammern zu streichen. 
 

10. Das oben dargestellte Beispiel für die bei der Feststellung der entsprechenden zuständigen 
Behörde auftretenden Schwierigkeiten ist nur eines von vielen, das die Entscheidungen der 
zuständigen Behörde betrifft. Dieses Thema wird bei der Einarbeitung der TPED-Richtlinie 
noch akuter werden. Die Arbeitsgruppe hat den Ausdruck "zuständige Behörde" hervorgeho-
ben, um eine gründliche Überprüfung dieser Punkte durchführen und geeignete Lösungen 
entwickeln zu können. Ein typisches Beispiel ist in Absatz 6.2.1.4.1 g) enthalten, wonach die 
zuständige Behörde zu entscheiden hat, ob eine Flüssigkeitsdruckprobe oder eine Prüfung mit 
einem Gas anzuwenden ist. Handelt es sich dabei um die zuständige Behörde für die Arbeits-
sicherheit an dem Ort, an dem die Prüfung durchgeführt wird, oder um die zuständige Behör-
de, die für die Benennung der Inspektionsstelle zuständig ist und in einem anderen Land an-
sässig sein kann? Die Arbeitsgruppe wird für den Abschnitt 6.2.3 eine Klarstellung vorberei-
ten. 

 
11. Das Zulassungsland ist in Absatz 6.2.2.7.1 festgelegt. Handelt es sich dabei um das Land, 

dessen zuständige Behörde die Inspektionsstelle zugelassen hat, die wiederum das Baumus-
ter genehmigt hat, oder handelt es sich um das Land, das die Inspektionsstelle zugelassen 
hat, die wiederum das einzelne Druckgefäß zum Zeitpunkt der Herstellung genehmigt hat? Ist 
eine Kennzeichnung mit dem Zulassungsland noch erforderlich, wenn die TPED-Richtlinie 
rechtswirksam ist? Die Arbeitsgruppe wird sich auch mit diesen Fragen befassen. 

 
12. Die Europäische Kommission hat angekündigt, dass die Gasflaschen-Richtlinien 85/525/ 

EWG, 85/526/EWG und 85/527/EWG aufgehoben werden. Die zuständigen Behörden und die 
Industrie sollten die Teilnehmer der Arbeitsgruppe darüber informieren, ob dies zu Schwierig-
keiten führen wird und welche Übergangsvorschriften erforderlich wären. 

 
13. Die Normen führen zu einer weiteren Reihe von Fragen. Die Arbeitsgruppe bittet daher die 

Gemeinsame Tagung, die Arbeitsgruppe Normen mit der Prüfung folgender Fragen zu beauf-
tragen: 

 
a) Bem. zu Abschnitt 6.2.2: Dadurch wird es der zuständigen Behörde erlaubt, neuere veröf-

fentlichte Ausgaben der aufgeführten Normen zuzulassen. Ist dies für das RID/ADR aus-
reichend oder sollte ein einheitlicherer Ansatz gewählt werden, wonach neuere Ausgaben 
nur dann erlaubt sind, wenn von der Gemeinsamen Tagung eine Bezugnahme in der 
nächsten Ausgabe der Vorschriften angenommen worden ist? 

 
b) Der Unterabschnitt 6.2.3.1 nimmt Bezug auf die Normen der Reihe EN 45000. Die Ar-

beitsgruppe zu Kapitel 6.2 empfiehlt, eine spezifische Liste einschlägiger Normen zu ent-
wickeln. Die Arbeitsgruppe hat auch festgestellt, dass in den ISO-Normen 17000 ergän-
zende Normen bestehen oder entwickelt werden, die ebenfalls für eine Aufnahme in diese 
Liste in Betracht kommen könnten. 

 
c) Die Arbeitsgruppe zu Kapitel 6.2 hat vorgeschlagen, dass alle Normen in Abschnitt 6.2.2 

für Druckgefäße anwendbar sind, die keine UN-Druckgefäße sind; die Arbeitsgruppe 
Normen sollte dies bestätigen. Darüber hinaus sollte die Arbeitsgruppe Normen prüfen, ob 
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die Liste der Normen in Abschnitt 6.2.4 auf solche Normen beschränkt werden sollte, wel-
che die Normen in Abschnitt 6.2.2 ergänzen. Wenn dieser Vorgehensweise zugestimmt 
wird, sollte die Arbeitsgruppe Normen unter Berücksichtigung aller europäischer Anlagen 
in EN-ISO-Normen, welche die Wahlmöglichkeiten in den ISO-Normen einschränken oder 
abändern, eine endgültige Liste der Normen für Abschnitt 6.2.4 entwickeln. Einige EN-
Normen können im Allgemeinen auch mit ISO-Normen gleichwertig sein (z.B. EN 849 und 
ISO 10297), enthalten aber strengere Anforderungen und sollten deshalb im RID/ADR für 
Druckgefäße, die keine UN-Druckgefäße sind, Vorrang haben. 

 
Antrag 
 
Bei den Abschnitten 6.2.1 und 6.2.2 wurde der Text aus der 14. Ausgabe der UN-Empfeh-
lungen für die Beförderung gefährlicher Güter entnommen, wobei Abweichungen vom Text der 
UN-Modellvorschriften unterstrichen dargestellt sind. Bei den Abschnitten 6.2.3 bis 6.2.5 wur-
de der Text aus der RID/ADR-Ausgabe 2005 entnommen, wobei die Änderungen wiederum 
unterstrichen dargestellt sind. Im Anhang ist der Text des RID/ADR, der verworfen wurde, zu-
sammen mit den Gründen für die Streichung aufgenommen. Von Unterabschnitt 6.2.2.1 bis 
Absatz 6.2.2.6.6 wurden keine Änderungen gegenüber dem Text der UN-Modellvorschriften 
vorgenommen; der Text wird jedoch aus Gründen der Vollständigkeit wiedergegeben. 
 
 
Kapitel 6.2 
 
6.2.1 Allgemeine Vorschriften 
 
6.2.2 Vorschriften für UN-Druckgefäße 
 
6.2.3 Vorschriften für Druckgefäße, die keine UN-Druckgefäße sind 
 
6.2.4 Vorschriften für in Übereinstimmung mit Normen ausgelegte, gebaute und ge-

prüfte Druckgefäße, die keine UN-Druckgefäße sind 
 
6.2.5 Vorschriften für nicht in Übereinstimmung mit Normen ausgelegte, gebaute und 

geprüfte Druckgefäße, die keine UN-Druckgefäße sind 
 
6.2.6 Allgemeine Vorschriften für Druckgaspackungen und Gefäße, klein, mit Gas 

(Gaspatronen) 
 
Anhang 
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Kapitel 6.2 
 
Bau- und Prüfvorschriften für Druckgefäße, Druckgaspackungen und Gefäße, 
klein, mit Gas (Gaspatronen) 

 
6.2.1  Allgemeine Vorschriften 
 

Bem. Für Druckgaspackungen und Gefäße, klein, mit Gas (Gaspatronen) unterlie-
gen nur den Vorschriften des Abschnittes 6.2.6siehe Abschnitt 6.2.4. 

 
6.2.1.1  Auslegung und Bau 
 
6.2.1.1.1 Die Druckgefäße und deren Verschlüsse müssen so ausgelegt, bemessen, herge-

stellt, geprüft und ausgerüstet sein, dass sie allen Beanspruchungen, einschließlich 
Ermüdung, denen sie unter normalen Beförderungsbedingungen und bei normalem 
Gebrauch ausgesetzt sind, standhalten. 

 
6.2.1.1.2 In Anbetracht des wissenschaftlichen und technischen Fortschritts und in Anbetracht 

der Tatsache, dass auf nationaler oder regionaler Ebene andere Druckgefäße als mit 
UN-Zertifizierungskennzeichen gekennzeichnete Druckgefäße verwendet werden 
dürfen, dürfen Druckgefäße, die anderen Vorschriften als den Vorschriften des 
RID/ADR entsprechen, verwendet werden, sofern dies von der zuständigen Behörde 
der Staaten der Beförderung und Verwendung zugelassen ist. (bleibt offen) 

 
1. Die Bem. in Abschnitt 6.2.1 wird verändert, um klarzustellen, dass Druckgaspackungen und 

Gaspatronen nur denjenigen Vorschriften nicht unterliegen, die vor dem Abschnitt 6.2.6 er-
scheinen. 

 
2. Im englischen Text wird, wie im RID/ADR üblich, "transport" durch "carriage" ersetzt. 
 
3. Die Arbeitsgruppe erachtete es als wichtig, festzulegen, dass diese Vorschriften die Ausle-

gung für den sicheren Gebrauch abdecken, wie dies bereits im RID/ADR der Fall ist. Das Ver-
einigte Königreich wird dem UN-Expertenunterausschuss einen Antrag unterbreiten. 

 
4. Der Absatz 6.2.1.1.2 wird gestrichen, da dieser Punkt durch Abschnitt 6.2.3 des derzeitigen 

RID/ADR abgedeckt wird und zweckmäßiger im neuen Abschnitt 6.2.5 aufgenommen wird. 
 
6.2.1.1.3 Die Mindestwanddicke darf in keinem Fall geringer sein als die in den technischen 

Normen für die Auslegung und den Bau festgelegte Wanddicke. 
 

6.2.1.1.4 Für geschweißte Druckgefäße dürfen nur Metalle schweißbarer Qualität verwendet 
werden. 

 
6.2.1.1.5 Der Prüfdruck von Flaschen, Großflaschen, Druckfässern und Flaschenbündeln muss 

der Verpackungsanweisung P 200 des Unterabschnittes 4.1.4.1 entsprechen. Der 
Prüfdruck für verschlossene Kryo-Behälter muss der Verpackungsanweisung P 203 
des Unterabschnittes 4.1.4.1 entsprechen. 

 
6.2.1.1.6 Druckgefäße, die in Bündeln zusammengefasst sind, müssen durch eine Tragkon-

struktion verstärkt sein und als Einheit zusammengehalten werden. Die Druckgefäße 
müssen so gesichert sein, dass Bewegungen in Bezug auf die bauliche Gesamtan-
ordnung und Bewegungen, die zu einer Konzentration schädlicher lokaler Spannun-
gen führen, verhindert werden. Die Rohrleitungen sind so auszulegen, dass sie ge-
gen Stöße geschützt sind. Für verflüssigte giftige Gase müssen Maßnahmen vorge-
sehen werden, um sicherzustellen, dass jedes Druckgefäß getrennt befüllt werden 
kann und während der Beförderung kein gegenseitiger Austausch des Inhalts der 
Druckgefäße auftreten kann. 
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Bem. Verflüssigte giftige Gase haben den Klassifizierungscode 2T, 2TF, 2TC, 2TO, 

2TO, 2TFC oder 2TOC. 
 
6.2.1.1.7 Berührungen zwischen verschiedenen Metallen, die zu Beschädigungen durch galva-

nische Reaktion führen können, müssen vermieden werden. 
 
6.2.1.1.8 Zusätzliche Vorschriften für den Bau von verschlossenen Kryo-Behältern für 

tiefgekühlt verflüssigte Gase 
 
6.2.1.1.8.1 Für jedes Druckgefäß müssen die mechanischen Eigenschaften des verwendeten 

Metalls, einschließlich Kerbschlagzähigkeit und Biegekoeffizient, nachgewiesen wer-
den. 

 
Bem. Bezüglich der Kerbschlagzähigkeit enthält der Unterabschnitt 6.8.5.3 Einzel-

heiten für Prüfanforderungen, die verwendet werden dürfen. 
 
6.2.1.1.8.2 Die Druckgefäße müssen wärmeisoliert sein. Die Wärmeisolierung ist durch eine 

Ummantelung vor Stößen zu schützen. Ist der Raum zwischen Druckgefäß und Um-
mantelung luftentleert (Vakuumisolierung), muss die Ummantelung so ausgelegt sein, 
dass sie einem äußeren Druck von mindestens 100 kPa (1 bar), in Übereinstimmung 
mit einem anerkannten technischen Regelwerk oder einem rechnerischen kritischen 
Verformungsdruck von mindestens 200 kPa (2 bar) Überdruck berechnet, ohne blei-
bende Verformung standhält. Wenn die Ummantelung gasdicht verschlossen ist (z.B. 
bei Vakuumisolierung), muss durch eine Einrichtung verhindert werden, dass bei un-
genügender Gasdichtheit des Druckgefäßes oder dessen Ausrüstungsteilen in der I-
solierschicht ein gefährlicher Druck entsteht. Die Einrichtung muss das Eindringen 
von Feuchtigkeit in die Isolierung verhindern. 

 
6.2.1.1.8.3 Verschlossene Kryo-Behälter, die für die Beförderung tiefgekühlt verflüssigter Gase 

mit einem Siedepunkt unter –182 °C bei Atmosphärendruck ausgelegt sind, dürfen 
keine Werkstoffe enthalten, die mit Sauerstoff oder mit Sauerstoff angereicherter At-
mosphäre in gefährlicher Weise reagieren können, wenn sich diese Werkstoffe in Tei-
len der Wärmeisolierung befinden, wo eine Gefahr der Berührung mit Sauerstoff oder 
mit Sauerstoff angereicherter Flüssigkeit besteht. 

 
6.2.1.1.8.4 Verschlossene Kryo-Behälter müssen mit geeigneten Hebe- und Sicherungseinrich-

tungen ausgelegt und gebaut sein. 
 
6.2.1.2  Werkstoffe 
 
6.2.1.2.1 Werkstoffe für den Bau von Druckgefäßen und ihren Verschlüssen, die direkt mit den 

gefährlichen Gütern in Berührung kommen, dürfen durch das vorgesehene gefährli-
che Gut nicht angegriffen oder geschwächt werden und dürfen keine gefährliche Re-
aktion, wie z.B. Katalyse einer Reaktion oder Reaktion mit gefährlichen Gütern, ver-
ursachen. 

 
6.2.1.2.2 Druckgefäße und ihre Verschlüsse müssen aus Werkstoffen hergestellt sein, die in 

den technischen Normen für die Auslegung und den Bau und in der für die zur Beför-
derung in dem Druckgefäß vorgesehenen Stoffen anwendbaren Verpackungsanwei-
sung festgelegt sind. Die Werkstoffe müssen, wie in den technischen Normen für die 
Auslegung und den Bau angegeben, gegen Sprödbruch und Spannungskorrosions-
risse beständig sein. 
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6.2.1.3  Bedienungsausrüstung 
 
6.2.1.3.1 Mit Ausnahme der Druckentlastungseinrichtungen müssen Ventile, Rohrleitungen, 

Ausrüstungsteile und andere unter Druck stehende Einrichtungen so ausgelegt und 
gebaut sein, dass sie mindestens dem 1,5fachen Prüfdruck der Druckgefäße stand-
halten. 

 
Die genaue Bedeutung des Textes in Absatz 6.2.1.3.1 ist nicht klar. EIGA wird dem UN-
Expertenunterausschuss einen Änderungsantrag unterbreiten. Dies stellt für das RID/ADR eine 
neue Vorschrift dar. Es ist jedoch bekannt, dass Ventile und Sammelrohrleitungen, die nach aktu-
ellen Normen hergestellt sind, diese Vorschrift erfüllen. 

 
6.2.1.3.2 Die Bedienungsausrüstung muss so angeordnet oder ausgelegt sein, dass Schäden, 

die unter normalen Handhabungs- und Beförderungsbedingungen zu einem Freiset-
zen des Druckgefäßinhalts führen könnten, verhindert werden. Die zu den Absperr-
ventilen führende Sammelrohrleitung muss ausreichend flexibel sein, um die Ventile 
und die Rohrleitung gegen Abscheren und gegen Freisetzen des Druckgefäßinhalts 
zu schützen. Die Befüllungs- und Entleerungsventile sowie alle Schutzkappen müs-
sen gegen unbeabsichtigtes Öffnen gesichert werden können. Die Ventile müssen 
nach den Vorschriften des Unterabschnitts 4.1.6.18 geschützt sein. 

 
Zusätzliche Änderungen in Unterabschnitt 4.1.6.8 RID/ADR, um eine Anpassung an die UN-
Modellvorschriften vorzunehmen: 
 
(i) Streichen: "d) die Verschlussventile befinden sich innerhalb einer Schutzeinfassung;". Die Ab-

sätze e) und f) werden zu d) und e). Dieser Text, der nur im RID/ADR enthalten ist, ermöglicht 
eine technische Lösung, von der angenommen wird, dass sie nicht mehr verwendet wird. Die 
Verwendung einer "Einfassung" zum Schutz des Ventils würde ein Schutzgitter oder ein 
Schutzblech bedeuten und müsste als solches der in der Norm EN 962 oder ISO 11117 fest-
gelegten Fallprüfung unterzogen werden. 

 
(ii) Im neuen Absatz e) einen neuen Satz hinzufügen: "Bei UN-Druckgefäßen muss die versand-

fertige Verpackung in der Lage sein, die in Unterabschnitt 6.1.5.3 festgelegte Fallprüfung für 
das Prüfniveau der Verpackungsgruppe I zu bestehen." 

 
Erläuternde Bemerkung: Die Verwendung von Verpackungen der Verpackungsgruppe I wurde bei 
einer früheren Gemeinsamen Tagung diskutiert, als der Text für UN-Druckgefäße angenommen 
wurde. Es wurde vereinbart, dass derartige robuste Verpackungen für den europäischen Landver-
kehr als nicht notwendig erachtet werden. 
 
6.2.1.3.3 Druckgefäße, die nicht manuell bewegt oder gerollt werden können, müssen mit Ein-

richtungen versehen sein (Gleiteinrichtungen, Ösen, Haken), die eine sichere Hand-
habung mit mechanischen Fördermitteln gewährleisten und die so angebracht sind, 
dass sie weder eine Schwächung noch eine unzulässige Beanspruchung der Druck-
gefäße zur Folge haben. 

 
6.2.1.3.4 Einzelne Druckgefäße müssen gemäß Unterabschnitt 4.1.4.1 Verpackungsanweisung 

P 200 (12) oder den Absätzen 6.2.1.3.3.4 und 6.2.1.3.3.5 mit Druckentlastungsein-
richtungen ausgerüstet sein. Die Druckentlastungseinrichtungen müssen so ausge-
legt sein, dass keine Fremdstoffe eindringen und keine Gase austreten können und 
sich kein gefährlicher Überdruck bilden kann. Im eingebauten Zustand müssen die 
Druckentlastungseinrichtungen an horizontalen Druckgefäßen, die mit einem Sam-
melrohr miteinander verbunden sind und die mit einem entzündbaren Gas gefüllt 
sind, so angeordnet sein, dass sie frei in die Luft abblasen können und unter norma-
len Beförderungsbedingungen eine Einwirkung des ausströmenden Gases auf das 
Druckgefäß selbst verhindert wird. 
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Zusätzliche Änderung in Unterabschnitt 4.1.4.1 Verpackungsanweisung P 200 (2), um eine An-
passung an die UN-Modellvorschriften vorzunehmen: 
 
In Absatz (2) der Verpackungsanweisung P 200 folgenden Text hinzufügen: 
 
"Die folgenden Vorschriften dieses Absatzes gelten für UN-Druckgefäße: Druckgefäße zur Beför-
derung von UN 1013 Kohlendioxid und UN 1070 Distickstoffmonoxid müssen mit Druckentlas-
tungseinrichtungen ausgerüstet sein. [Andere Druckgefäße müssen mit einer Druckentlastungsein-
richtung ausgerüstet sein, wenn dies von der zuständigen Behörde des Verwendungslandes fest-
gelegt wurde. Der Typ der Druckentlastungseinrichtung, der Ansprechdruck und die Abblasmenge 
der Druckentlastungseinrichtungen müssen, sofern diese vorgeschrieben sind, von der zuständi-
gen Behörde des Verwendungslandes festgelegt werden;]" 
 
Die Arbeitsgruppe empfiehlt, von den UN-Modellvorschriften abzuweichen und den Text in eckigen 
Klammern auszuschließen; die Gründe dafür werden im Bericht der Arbeitsgruppe unter Absatz 9 
erläutert. 
 
Bemerkung: Im englischen Text wurde die Schreibweise der UN-Nummern von der UN- Schreib-
weise (UN 1013) in die RID/ADR- Schreibweise (UN No. 1013) geändert. Die Arbeitsgruppe bittet 
das Sekretariat zu entscheiden, welche Schreibweise verwendet werden sollte. 
 
6.2.1.3.5 Druckgefäße, die volumetrisch gefüllt werden, müssen mit einer Füllstandsanzeige 

versehen sein. 
 
6.2.1.3.6 Zusätzliche Vorschriften für verschlossene Kryo-Behälter 
 
6.2.1.3.6.1 Jede Füll- und Entleerungsöffnung von verschlossenen Kryo-Behältern für die Beför-

derung tiefgekühlt verflüssigter entzündbarer Gase muss mit mindestens zwei hinter-
einander liegenden und voneinander unabhängigen Verschlüssen ausgerüstet sein, 
wobei der erste eine Absperreinrichtung und der zweite eine Kappe oder eine gleich-
wertige Einrichtung sein muss. 

 
6.2.1.3.6.2 Bei Rohrleitungsabschnitten, die beidseitig geschlossen werden können und in denen 

Flüssigkeit eingeschlossen sein kann, muss ein System zur selbsttätigen Druckent-
lastung vorgesehen sein, um einen übermäßigen Druckaufbau innerhalb der Rohrlei-
tung zu verhindern. 

 
6.2.1.3.6.3 Jede Verbindung eines verschlossenen Kryo-Behälters muss eindeutig mit ihrer 

Funktion (z.B. Dampfphase oder flüssige Phase) gekennzeichnet sein. 
 
6.2.1.3.6.4 Druckentlastungseinrichtungen 
 
6.2.1.3.6.4.1 Verschlossene Kryo-Behälter müssen mit mindestens einer Druckentlastungseinrich-

tung ausgerüstet sein. Die Druckentlastungseinrichtung muss einem Typ entspre-
chen, der dynamischen Beanspruchungen, einschließlich Flüssigkeitsschwall, stand-
hält. 

 
6.2.1.3.6.4.2 Verschlossene Kryo-Behälter dürfen parallel zu der (den) federbelasteten Einrich-

tung(en) zusätzlich mit einer Berstscheibe versehen sein, um den Vorschriften des 
Absatzes 6.2.1.3.6.5 zu entsprechen. 

 
6.2.1.3.6.4.3 Die Anschlüsse für Druckentlastungseinrichtungen müssen ausreichend dimensio-

niert sein, damit die erforderliche Abblasmenge ungehindert zur Druckentlastungsein-
richtung gelangen kann. 

 



 

 9

6.2.1.3.6.4.4 Alle Einlassöffnungen der Druckentlastungseinrichtungen müssen sich bei maximalen 
Füllungsbedingungen in der Dampfphase des verschlossenen Kryo-Behälters befin-
den; die Einrichtungen sind so anzuordnen, dass der Dampf ungehindert entweichen 
kann. 

 
6.2.1.3.6.5 Abblasmenge und Einstellung der Druckentlastungseinrichtungen 
 

Bem. In Zusammenhang mit Druckentlastungseinrichtungen von verschlossenen 
Kryo-Behältern bedeutet höchstzulässiger Betriebsdruck der höchstzulässige 
effektive Überdruck im Scheitel des befüllten verschlossenen Kryo-Behälters 
im Betriebszustand, einschließlich der höchste effektive Druck während des 
Füllens und Entleerens. 

 
1. Im englischen Text wird "maximum allowable working pressure" aus Gründen der Anwender-

freundlichkeit augeschrieben. 
 
2. In Abschnitt 1.2.1 RID/ADR ist in der Bem. 2 zur Begriffsbestimmung für "höchster Betriebs-

druck" folgende Anpassung des Verweises erforderlich: 
 
 "Bem. 2. Für verschlossene Kryo-Behälter siehe Bem. zu Absatz 6.2.1.3.36.5. 
 
6.2.1.3.6.5.1 Die Druckentlastungseinrichtungen müssen sich selbsttätig bei einem Druck öffnen, 

der nicht geringer sein darf als der höchstzulässige Betriebsdruck, und bei einem 
Druck von 110 % des höchstzulässigen Betriebsdrucks vollständig geöffnet sein. Sie 
müssen sich nach der Entlastung bei einem Druck wieder schließen, der höchstens 
10 % unter dem Ansprechdruck liegt, und bei allen niedrigeren Drücken geschlossen 
bleiben. 

 
6.2.1.3.6.5.2 Berstscheiben müssen so eingestellt sein, dass sie bei einem Nenndruck bersten, der 

entweder niedriger als der Prüfdruck oder niedriger als 150 % des höchstzulässigen 
Betriebsdrucks ist. 

 
6.2.1.3.6.5.3 Bei Verlust des Vakuums in einem vakuumisolierten verschlossenen Kryo-Behälter 

muss die Gesamtabblasmenge aller eingebauten Druckentlastungseinrichtungen aus-
reichend sein, damit der Druck (einschließlich Druckanstieg) im verschlossenen Kryo-
Behälter 120 % des höchstzulässigen Betriebsdrucks nicht übersteigt. 

 
6.2.1.3.6.5.4 Die erforderliche Abblasmenge der Druckentlastungseinrichtungen ist nach einem 

von der zuständigen Behörde anerkannten bewährten technischen Regelwerk zu be-
rechnen1). 

 
6.2.1.4  Erstmalige Kontrolle und Prüfung 
 
6.2.1.4.1 Neue Druckgefäße mit Ausnahme von verschlossenen Kryo-Behältern sind während 

und nach der Herstellung Prüfungen und Kontrollen gemäß den anwendbaren Ausle-
gungsnormen zu unterziehen, die Folgendes umfassen: 

 
An einer ausreichenden Anzahl von Druckgefäßen: 
 

                                                 

1) Siehe zum Beispiel CGA-Veröffentlichungen S-1.2-2003 «Pressure Relief Device 
Standards – Part 2 – Cargo and Portable Tanks for Compressed Gases» (Normen für 
Druckentlastungseinrichtungen – Teil 2 – Frachttanks und ortsbewegliche Tanks für 
verdichtete Gase) und S-1.1-2003 «Pressure Relief Device Standards – Part 1 – Cy-
linders for Compressed Gases» (Normen für Druckentlastungseinrichtungen – Teil 1 
– Flaschen für verdichtete Gase). 
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a) Prüfung der mechanischen Eigenschaften des Werkstoffs; 
 
b) Überprüfung der Mindestwanddicke; 
 
c) Überprüfung der Gleichmäßigkeit des Werkstoffes innerhalb jeder Fertigungsrei-

he; 
 
d) Kontrolle der äußeren und inneren Beschaffenheit der Druckgefäße; 
 
e) Kontrolle des Halsgewindes; 
 
f) Überprüfung auf Übereinstimmung mit der Auslegungsnorm. 
 
An allen Druckgefäßen: 
 
g) eine Flüssigkeitsdruckprobe. Die Druckgefäße müssen ohne eine Ausdehnung, 

die größer ist als gemäß Bauartspezifikation zugelassen, dem Prüfdruck stand-
halten; 

 
Bem. Mit Zustimmung der zuständigen Behörde darf die Flüssigkeitsdruckprobe 

durch eine Prüfung mit einem Gas ersetzt werden, sofern dieses Vorgehen 
nicht gefährlich ist. 

 
h) Kontrolle und Bewertung von Herstellungsfehlern und entweder Reparatur oder 

Unbrauchbarmachen des Druckgefäßes. Bei geschweißten Druckgefäßen ist der 
Qualität der Schweißnähte besondere Beachtung zu schenken; 

 
i) eine Kontrolle der Kennzeichnungen auf den Druckgefäßen; 
 
j) an Druckgefäßen für UN 1001 Acetylen, gelöst und UN 3374 Acetylen, lösungs-

mittelfrei außerdem eine Kontrolle der richtigen Anbringung und der Beschaffen-
heit der porösen Masse sowie gegebenenfalls der Menge des Lösungsmittels. 

 
6.2.1.4.2 An einer angemessenen Probe von verschlossenen Kryo-Behältern sind die in Absatz 

6.2.1.4.1 a), b), d) und f) festgelegten Kontrollen und Prüfungen durchzuführen. Dar-
über hinaus sind an einer Probe verschlossener Kryo-Behälter die Schweißnähte 
durch Röntgen-, Ultraschall- oder anderen geeigneten zerstörungsfreien Prüfmetho-
den gemäß der anwendbaren Norm für die Auslegung und den Bau zu kontrollieren. 
Diese Kontrolle der Schweißnähte findet keine Anwendung auf die Ummantelung. 

 
Darüber hinaus sind alle verschlossenen Kryo-Behälter den in Absatz 6.2.1.4.1 g), h) 
und i) festgelegten erstmaligen Kontrollen und Prüfungen sowie nach dem Zusam-
menbau einer Dichtheitsprüfung und einer Prüfung der genügenden Funktion der Be-
dienungsausrüstung zu unterziehen. 

 
6.2.1.5  Wiederkehrende Kontrolle und Prüfung 
 
6.2.1.5.1 Nachfüllbare Druckgefäße mit Ausnahme von Kryo-Behältern sind durch eine von der 

zuständigen Behörde anerkannten Stelle nach folgenden Vorschriften wiederkehren-
den Prüfungen zu unterziehen: 
 
a) äußere Prüfung des Druckgefäßes, der Ausrüstung und der Kennzeichnungen; 
 
b) innere Prüfung des Druckgefäßes (z.B. Prüfung des inneren Zustands, Überprü-

fung der Mindestwanddicke); 
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c) Überprüfung der Gewinde, sofern Anzeichen von Korrosion vorliegen oder sofern 
die Ausrüstungsteile entfernt werden; 

 
d) Flüssigkeitsdruckprobe und gegebenenfalls Prüfung der Werkstoffbeschaffenheit 

durch geeignete Prüfverfahren. 
 
Bem. 1. Mit Zustimmung der zuständigen Behörde darf die Flüssigkeitsdruckprobe 

durch eine Prüfung mit einem Gas ersetzt werden, sofern dieses Vorgehen 
nicht gefährlich ist. 

 
2. Mit Zustimmung der zuständigen Behörde darf die Flüssigkeitsdruckprobe 

für Flaschen oder Großflaschen durch eine gleichwertige Prüfmethode er-
setzt werden, die auf akustischer Emissionsprüfung, Ultraschalluntersu-
chung oder einer Kombination aus akustischer Emissionsprüfung und Ult-
raschalluntersuchung beruht. 

 
3. Wegen der Fristen siehe Unterabschnitt 4.1.4.1 Verpackungsanweisung 

P 200. 
 
Die Bem. 3 wird aus Gründen der Anwenderfreundlichkeit hinzugefügt. 
 
In Unterabschnitt 4.1.4.1 Verpackungsanweisung P 200 (8) und in Unterabschnitt 4.1.6.10 ist eine 
Folgeänderung erforderlich: Den Verweis auf Unterabschnitt "6.2.1.6" ändern in "6.2.1.5". 
 
Der bestehende Verweis auf "Unterabschnitt 6.2.1.5" in Unterabschnitt 4.1.6.4 ist falsch, wird je-
doch mit der neuen Nummerierung des Unterabschnitts für die wiederkehrende Prüfung korrekt. 
Diese Korrektur des Verweises in Unterabschnitt 4.1.6.4 RID/ADR sollte in das nächste Fehlerver-
zeichnis aufgenommen werden. 
 
6.2.1.5.2 Bei Druckgefäßen, die für die Beförderung von UN 1001 Acetylen, gelöst und UN 

3374 Acetylen, lösungsmittelfrei vorgesehen sind, ist nur die Untersuchung des äuße-
ren Zustands (Korrosion, Verformung) und des Zustands der porösen Masse (Locke-
rung, Zusammensinken) vorgeschrieben. 

 
6.2.1.6  Zulassung der Druckgefäße 
 
6.2.1.6.1 Die Übereinstimmung der Druckgefäße ist zum Zeitpunkt der Herstellung nach den 

Vorschriften der zuständigen Behörde festzustellen. Druckgefäße müssen von einer 
Inspektionsstelle kontrolliert, geprüft und zugelassen werden. Die technische Doku-
mentation muss vollständige Spezifikationen für die Auslegung und den Bau und eine 
vollständige Dokumentation der Herstellung und Prüfung umfassen. 

 
6.2.1.6.2 Das Qualitätssicherungsprogramm muss den Vorschriften der zuständigen Behörde 

entsprechen. 
 
6.2.1.7  Anforderungen an Hersteller 
 
6.2.1.7.1 Der Hersteller muss technisch in der Lage sein und über sämtliche geeignete Mittel 

verfügen, die zu einer zufrieden stellenden Fertigung von Druckgefäßen erforderlich 
sind; hierzu benötigt er insbesondere entsprechend qualifiziertes Personal 
 
a) zur Überwachung des gesamten Fertigungsprozesses, 
 
b) zur Ausführung von Werkstoffverbindungen, 
 
c) zur Durchführung der entsprechenden Prüfungen. 
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6.2.1.7.2 Die Bewertung der Eignung des Herstellers ist in allen Fällen von einer von der zu-
ständigen Behörde des Zulassungslandes anerkannten Inspektionsstelle durchzufüh-
ren. 

 
6.2.1.8  Anforderungen an Inspektionsstellen 
 
6.2.1.8.1 Inspektionsstellen müssen ausreichend Unabhängigkeit von Herstellerbetrieben und 

ausreichende fachliche Kompetenz für die vorgeschriebene Durchführung der Prü-
fungen, Kontrollen und Zulassungen aufweisen. 

 
6.2.2  Vorschriften für UN-Druckgefäße 
 

Zusätzlich zu den allgemeinen Vorschriften des Abschnitts 6.2.1 müssen UN-
Druckgefäße den Vorschriften dieses Abschnitts, soweit anwendbar, einschließlich 
der Normen entsprechen. 
 
Bem. Mit Zustimmung der zuständigen Behörde dürfen, soweit vorhanden, neuere 

veröffentlichte Fassungen der Normen angewendet werden. 
 

6.2.2.1  Auslegung, Bau sowie wiederkehrende Kontrolle und Prüfung 
 

6.2.2.1.1 Für die Auslegung, den Bau sowie die erstmalige Kontrolle und Prüfung von UN-
Flaschen gelten folgenden Normen, mit der Ausnahme, dass die Kontrollvorschriften 
in Zusammenhang mit dem System für die Konformitätsbewertung und Zulassung 
dem Unterabschnitt 6.2.2.5 entsprechen müssen: 

 
ISO 9809-1:1999 Gasflaschen – Wiederbefüllbare nahtlose Flaschen aus Stahl – 

Gestaltung, Konstruktion und Prüfung – Teil 1: Flaschen aus 
vergütetem Stahl mit einer Zugfestigkeit von weniger als 1100 
MPa 
Bem. Die Bemerkung bezüglich des Faktors F in Abschnitt 7.3 

dieser Norm gilt nicht für UN-Flaschen. 
ISO 9809-2:2000 Gasflaschen – Wiederbefüllbare nahtlose Flaschen aus Stahl – 

Gestaltung, Konstruktion und Prüfung – Teil 2: Normalgeglühte 
und angelassene Flaschen mit einer Zugfestigkeit größer oder 
gleich 1100 MPa 

ISO 9809-3:2000 Gasflaschen – Wiederbefüllbare nahtlose Flaschen aus Stahl – 
Gestaltung, Konstruktion und Prüfung – Teil 3: Normalisierte 
Flaschen aus Stahl 

ISO 7866:1999 Gasflaschen – Wiederbefüllbare nahtlose Flaschen aus Alumi-
niumlegierung – Gestaltung, Konstruktion und Prüfung 
Bem. Die Bemerkung bezüglich des Faktors F in Abschnitt 7.2 

dieser Norm gilt nicht für UN-Flaschen. Die Aluminium-
legierung 6351A–T6 oder gleichwertige Legierungen 
sind nicht zugelassen. 

ISO 11118:1999 Gasflaschen – Metallene Einwegflaschen – Festlegungen und 
Prüfverfahren 

ISO 11119-1:2002 Gasflaschen aus Verbundwerkstoffen – Festlegungen und 
Prüfverfahren – Teil 1: Umfangsgewickelte Gasflaschen aus 
Verbundwerkstoffen 

ISO 11119-2:2002 Gasflaschen aus Verbundwerkstoffen – Festlegungen und 
Prüfverfahren – Teil 2: Vollumwickelte, faserverstärkte Gasfla-
schen aus Verbundwerkstoffen mit lasttragenden metallischen 
Linern 
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ISO 11119-3:2002 Gasflaschen aus Verbundwerkstoffen – Festlegungen und 

Prüfverfahren – Teil 3: Volumenumwickelte, faserverstärkte 
Gasflaschen aus Verbundwerkstoffen mit nichtmetallischen 
Linern und nicht lasttragenden Linern 

 
Bem. 1. In den Normen, auf die oben verwiesen wird, müssen Flaschen aus Ver-

bundwerkstoffen für eine unbegrenzte Betriebsdauer ausgelegt sein. 
 
2. Nach den ersten 15 Betriebsjahren dürfen nach diesen Normen hergestell-

te Flaschen aus Verbundwerkstoffen von der zuständigen Behörde, die für 
die ursprüngliche Zulassung der Flaschen verantwortlich war und die ihre 
Entscheidung auf der vom Hersteller, Eigentümer oder Verwender zur Ver-
fügung gestellten Prüfinformationen stützt, für eine Verlängerung des Be-
triebs zugelassen werden. 

 
6.2.2.1.2 Für die Auslegung, den Bau sowie die erstmalige Kontrolle und Prüfung von UN-

Großflaschen gelten folgende Normen, mit der Ausnahme, dass die Kontrollvorschrif-
ten in Zusammenhang mit dem System für die Konformitätsbewertung und Zulassung 
dem Unterabschnitt 6.2.2.5 entsprechen müssen: 

 
ISO 11120:1999 Ortsbewegliche Gasflaschen – Nahtlose wiederbefüllbare 

Großflaschen aus Stahl für den Transport verdichteter Gase 
mit einem Fassungsraum zwischen 150 l und 3000 l – Gestal-
tung, Konstruktion und Prüfung 
Bem. Die Bemerkung bezüglich des Faktors F in Abschnitt 7.1 

dieser Norm gilt nicht für UN-Großflaschen. 
 
6.2.2.1.3 Für die Auslegung, den Bau sowie die erstmalige Kontrolle und Prüfung von UN-

Acetylen-Flaschen gelten folgende Normen, mit der Ausnahme, dass die Kontrollvor-
schriften in Zusammenhang mit dem System für die Konformitätsbewertung und Zu-
lassung dem Unterabschnitt 6.2.2.5 entsprechen müssen: 

 
Für die Flaschenwand: 

 
ISO 9809-1:1999 Gasflaschen – Wiederbefüllbare nahtlose Flaschen aus Stahl – 

Gestaltung, Konstruktion und Prüfung – Teil 1: Flaschen aus 
vergütetem Stahl mit einer Zugfestigkeit von weniger als 1100 
MPa 
Bem. Die Bemerkung bezüglich des Faktors F in Abschnitt 7.3 

dieser Norm gilt nicht für UN-Flaschen. 
ISO 9809-3:2000 Gasflaschen – Wiederbefüllbare nahtlose Flaschen aus Stahl – 

Gestaltung, Konstruktion und Prüfung – Teil 3: Normalisierte 
Flaschen aus Stahl 

ISO 11118:1999 Gasflaschen – Metallene Einwegflaschen – Festlegungen und 
Prüfverfahren 

 
Für die poröse Masse in der Flasche: 
 
ISO 3807-1:2000 Acetylen-Flaschen – Grundanforderungen – Teil 1: Flaschen 

ohne Schmelzsicherungen 
ISO 3807-2:2000 Acetylen-Flaschen – Grundanforderungen – Teil 2: Flaschen 

mit Schmelzsicherungen 
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6.2.2.1.4 Für die Auslegung, den Bau sowie die erstmalige Kontrolle und Prüfung von UN-
Kryobehältern gilt folgende Norm, mit der Ausnahme, dass die Kontrollvorschriften in 
Zusammenhang mit dem System für die Konformitätsbewertung und Zulassung dem 
Unterabschnitt 6.2.2.5 entsprechen müssen: 
 
ISO 21029-1:2004 Kryo-Behälter – Ortsbewegliche vakuumisolierte Behälter mit 

einem Fassungsraum bis zu 1000 Liter – Teil 1: Gestaltung, 
Herstellung und Prüfung" 

 
6.2.2.2  Werkstoffe 
 

Zusätzlich zu den in den Normen für die Auslegung und den Bau von Druckgefäßen 
enthaltenen Werkstoffvorschriften und den in der anwendbaren Verpackungsanwei-
sung für das (die) zu befördernde(n) Gas(e) (z.B. Unterabschnitt 4.1.4.1 Verpa-
ckungsanweisung P 200) festgelegten Einschränkungen gelten folgende Normen für 
die Werkstoffverträglichkeit: 
 
ISO 11114-1:1997 Ortsbewegliche Gasflaschen – Verträglichkeit von Werkstoffen 

für Gasflaschen und Ventile mit den in Berührung kommenden 
Gasen – Teil 1: Metallene Werkstoffe 

ISO 11114-2:2000 Ortsbewegliche Gasflaschen – Verträglichkeit von Werkstoffen 
für Gasflaschen und Ventile mit den in Berührung kommenden 
Gasen – Teil 2: Nichtmetallene Werkstoffe 

 
6.2.2.3  Bedienungsausrüstung 
 

Für die Verschlüsse und ihren Schutz gelten folgende Normen: 
 
ISO 11117:1998 Gasflaschen – Ventilschutzkappen und Ventilschutzvorrichtun-

gen für Gasflaschen in industriellem und medizinischem Ein-
satz – Gestaltung, Konstruktion und Prüfungen 

ISO 10297:1999 Gasflaschen – Ventile für wiederbefüllbare Gasflaschen – 
Spezifikation und Typprüfung 

 
6.2.2.4  Wiederkehrende Kontrolle und Prüfung 
 

Für die wiederkehrende Kontrolle und Prüfung von UN-Flaschen gelten folgende 
Normen: 
 
ISO 6406:1992 Wiederkehrende Inspektion und Prüfung nahtloser Gasfla-

schen aus Stahl 
ISO 10461:1993 Nahtlose Gasflaschen aus Aluminiumlegierungen – Wieder-

kehrende Inspektion und Prüfung 
ISO 10462:1994 Flaschen für gelöstes Acetylen – Wiederkehrende Prüfung und 

Wartung 
ISO 11623:2002 Ortsbewegliche Gasflaschen – Wiederkehrende Prüfung von 

Gasflaschen aus Verbundwerkstoffen 
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6.2.2.5  System für die Konformitätsbewertung und Zulassung für die Herstellung von 
Druckgefäßen 

 
6.2.2.5.1 Begriffsbestimmungen 

 
In diesem Unterabschnitt bedeutet: 
 
Baumuster: Ein durch eine besondere Druckgefäßnorm festgelegtes Druckgefäß-
baumuster. 
 
System für die Konformitätsbewertung: Ein System für die Zulassung eines Herstel-
lers durch die zuständige Behörde, welches die Zulassung des Druckgefäßbaumus-
ters, die Zulassung des Qualitätssicherungssystems des Herstellers und die Zulas-
sung der Inspektionsstellen umfasst. 
 
Überprüfen: Durch Untersuchung oder Vorlage objektiver Beweise bestätigen, dass 
die festgelegten Anforderungen erfüllt worden sind. 

 
6.2.2.5.2 Allgemeine Vorschriften 
 

Zuständige Behörde 
 
6.2.2.5.2.1 Die zuständige Behörde, die das Druckgefäß zulässt, muss das System für die Kon-

formitätsbewertung zulassen, um sicherzustellen, dass die Druckgefäße den Vor-
schriften des RID/ADR entsprechen. In den Fällen, in denen die zuständige Behörde, 
die ein Druckgefäß zulässt, nicht die zuständige Behörde des Herstellungslandes ist, 
müssen die Kennzeichen des Zulassungslandes und des Herstellungslandes in der 
Kennzeichnung des Druckgefäßes angegeben sein (siehe Unterabschnitte 6.2.2.7 
und 6.2.2.8). 

 
Die zuständige Behörde des Zulassungslandes muss der entsprechenden Behörde 
des Verwendungslandes auf Anforderung Beweise für die Erfüllung dieses Systems 
für die Konformitätsbewertung vorlegen. 

 
6.2.2.5.2.2 Die zuständige Behörde darf ihre Aufgaben in diesem System für die Konformitäts-

bewertung ganz oder teilweise delegieren. 
 
6.2.2.5.2.3 Die zuständige Behörde muss sicherstellen, dass eine aktuelle Liste über die zuge-

lassenen Inspektionsstellen und deren Kennzeichen sowie über die zugelassenen 
Hersteller und deren Kennzeichen zur Verfügung steht. 

 
Inspektionsstelle 

 
6.2.2.5.2.4 Die Inspektionsstelle muss von der zuständigen Behörde für die Kontrolle von Druck-

gefäßen zugelassen sein und: 
 

a) über ein in einer Organisationsstruktur eingebundenes, geeignetes, geschultes, 
kompetentes und erfahrenes Personal verfügen, das seine technischen Aufga-
ben in zufrieden stellender Weise ausüben kann; 

 
b) Zugang zu geeigneten und hinreichenden Einrichtungen und Ausrüstungen ha-

ben; 
 
c) in unabhängiger Art und Weise arbeiten und frei von Einflüssen sein, die sie dar-

an hindern könnten; 
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d) geschäftliche Verschwiegenheit über die unternehmerischen und eigentums-
rechtlich geschützten Tätigkeiten des Herstellers und anderer Stellen bewahren; 

 
e) eine klare Trennung zwischen den eigentlichen Aufgaben als Inspektionsstelle 

und den damit nicht zusammenhängenden Aufgaben ziehen; 
 
f) ein dokumentiertes Qualitätssicherungssystem betreiben; 
 
g) sicherstellen, dass die in der entsprechenden Druckgefäßnorm und im RID/ADR 

festgelegten Prüfungen und Kontrollen durchgeführt werden, und 
 
h) ein wirksames und geeignetes Berichts- und Aufzeichnungssystem in Überein-

stimmung mit Absatz 6.2.2.5.6 unterhalten. 
 
6.2.2.5.2.5 Um die Übereinstimmung mit der entsprechenden Druckgefäßnorm sicherzustellen, 

muss die Inspektionsstelle Baumusterzulassungen, Prüfungen und Kontrollen der 
Druckgefäßproduktion durchführen und Bescheinigungen ausstellen (siehe Absätze 
6.2.2.5.4 und 6.2.2.5.5). 

 
Hersteller 

 
6.2.2.5.2.6 Der Hersteller muss 

 
a) ein dokumentiertes Qualitätssicherungssystem gemäß Absatz 6.2.2.5.3 betrei-

ben; 
 
b) Bauartzulassungen gemäß Absatz 6.2.2.5.4 beantragen; 
 
c) eine Inspektionsstelle aus dem von der zuständigen Behörde des Zulassungs-

landes aufgestellten Verzeichnis der zugelassenen Inspektionsstellen auswählen 
und 

 
d) Aufzeichnungen gemäß Absatz 6.2.2.5.6 aufbewahren. 

 
Prüflabor 

 
6.2.2.5.2.7 Das Prüflabor muss 
 

a) über genügend, in einer Organisationsstruktur eingebundenes Personal mit aus-
reichender Kompetenz und Erfahrung verfügen und 

 
b) über geeignete und hinreichende Einrichtungen und Ausrüstungen verfügen, um 

die in der Herstellungsnorm vorgeschriebenen Prüfungen zur Zufriedenheit der 
Inspektionsstelle durchzuführen. 

 
6.2.2.5.3 Qualitätssicherungssystem des Herstellers 
 
6.2.2.5.3.1 Das Qualitätssicherungssystem muss alle Elemente, Anforderungen und Vorschriften 

umfassen, die vom Hersteller übernommen werden. Es muss auf eine systematische 
und ordentliche Weise in Form schriftlich niedergelegter Grundsätze, Verfahren und 
Anweisungen dokumentiert werden. 

 
Der Inhalt muss insbesondere geeignete Beschreibungen umfassen über: 
 
a) die Organisationsstruktur und Verantwortlichkeiten des Personals hinsichtlich der 

Auslegung und der Produktqualität; 
 



 

 17

b) die bei der Auslegung der Druckgefäße verwendeten Techniken, Prozesse und 
Verfahren für die Auslegungskontrolle und –überprüfung; 

 
c) die entsprechenden Anweisungen, die für die Herstellung der Druckgefäße, die 

Qualitätskontrolle, die Qualitätssicherheit und die Arbeitsabläufe verwendet wer-
den; 

 
d) Qualitätsaufzeichnungen, wie Kontrollberichte, Prüf- und Kalibrierungsdaten; 
 
e) Nachprüfungen des Managements als Folge der Überprüfungen gemäß Absatz 

6.2.2.5.3.2, um die erfolgreiche Wirkungsweise des Qualitätssicherungssystem 
sicherzustellen; 

 
f) das Verfahren, das die Art und Weise der Erfüllung von Kundenanforderungen 

beschreibt; 
 
g) das Verfahren für die Kontrolle der Dokumente und deren Überarbeitung; 
 
h) die Mittel für die Kontrolle nicht konformer Druckgefäße, von Zukaufteilen, Zwi-

schenprodukten und Fertigteilen und 
 
i) Schulungsprogramme und Qualifizierungsverfahren für das entsprechende Per-

sonal. 
 
6.2.2.5.3.2 Überprüfung des Qualitätssicherungssystems 
 

Das Qualitätssicherungssystem ist erstmalig zu bewerten, um festzustellen, ob es die 
Anforderungen des Absatzes 6.2.2.5.3.1 zur Zufriedenheit der zuständigen Behörde 
erfüllt. 

 
Der Hersteller ist über die Ergebnisse der Überprüfung in Kenntnis zu setzen. Die Mit-
teilung muss die Schlussfolgerungen der Überprüfung und eventuell erforderliche 
Korrekturmaßnahmen umfassen. 

 
Wiederkehrende Überprüfungen sind zur Zufriedenheit der zuständigen Behörde 
durchzuführen, um sicherzustellen, dass der Hersteller das Qualitätssicherungssys-
tem aufrecht erhält und anwendet. Berichte über die wiederkehrenden Überprüfungen 
sind dem Hersteller zur Verfügung zu stellen. 

 
6.2.2.5.3.3 Aufrechterhaltung des Qualitätssicherungssystems 
 

Der Hersteller muss das Qualitätssicherungssystem in der zugelassenen Form so 
aufrecht erhalten, dass es geeignet und effizient bleibt. Der Hersteller hat die zustän-
dige Behörde, die das Qualitätssicherungssystem zugelassen hat, über beabsichtigte 
Änderungen in Kenntnis zu setzen. Die vorgeschlagenen Änderungen sind zu bewer-
ten, um festzustellen, ob das geänderte Qualitätssicherungssystem die Anforderun-
gen des Absatzes 6.2.2.5.3.1 weiterhin erfüllt. 

 
6.2.2.5.4 Zulassungsverfahren 
 

Erstmalige Baumusterzulassung 
 
6.2.2.5.4.1 Die erstmalige Baumusterzulassung muss aus einer Zulassung des Qualitätssiche-

rungssystems des Herstellers und einer Zulassung der Auslegung des herzustellen-
den Druckgefäßes bestehen. Ein Antrag für eine erstmalige Baumusterzulassung 
muss den Anforderungen der Absätze 6.2.2.5.4.2 bis 6.2.2.5.4.6 und 6.2.2.5.4.9 ent-
sprechen. 
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6.2.2.5.4.2 Ein Hersteller, der beabsichtigt, Druckgefäße in Übereinstimmung mit einer Druckge-

fäßnorm und in Übereinstimmung mit dem RID/ADR herzustellen, muss eine Bau-
musterzulassungsbescheinigung beantragen, erlangen und aufbewahren, die von der 
zuständigen Behörde des Zulassungslandes für mindestens ein Druckgefäßbaumus-
ter nach dem in Absatz 6.2.2.5.4.9 angegebenen Verfahren ausgestellt wird. Diese 
Bescheinigung muss der zuständigen Behörde des Verwendungslandes auf Anfrage 
vorgelegt werden. 

 
6.2.2.5.4.3 Für jede Produktionsstätte ist ein Antrag zu stellen, der Folgendes umfassen muss: 
 

a) den Namen und die offizielle Adresse des Herstellers und, falls der Antrag durch 
einen bevollmächtigten Vertreter vorgelegt wird, dessen Name und Adresse; 

 
b) die Adresse der Produktionsstätte (sofern von der oben genannten abweichend); 
 
c) den Namen und den Titel der für das Qualitätssicherungssystem verantwortli-

chen Person(en); 
 
d) die Bezeichnung des Druckgefäßes und der entsprechenden Druckgefäßnorm; 
 
e) Einzelheiten einer eventuellen Ablehnung der Zulassung eines ähnlichen Antrags 

durch eine andere zuständige Behörde, 
 
f) den Namen der Inspektionsstelle für die Baumusterzulassung; 
 
g) Dokumentation über die Produktionsstätte, wie unter Absatz 6.2.2.5.3.1 beschrie-

ben, und 
 
h) die für die Baumusterzulassung erforderliche technische Dokumentation, durch 

die die Überprüfung der Konformität der Druckgefäße mit den Vorschriften der 
entsprechenden Auslegungsnorm für Druckgefäße ermöglicht wird. Die techni-
sche Dokumentation muss die Auslegung und das Herstellungsverfahren abde-
cken und, sofern dies für die Bewertung erforderlich ist, mindestens Folgendes 
umfassen: 
 
(i) Norm für die Auslegung des Druckgefäßes sowie Zeichnungen über die Aus-

legung und die Herstellung, aus denen, soweit vorhanden, Einzelteile und 
Baueinheiten hervorgehen; 

 
(ii) für das Verständnis der Zeichnungen und der für das Druckgefäß vorgese-

henen Verwendung notwendige Beschreibungen und Erläuterungen; 
 
(iii) ein Verzeichnis von Normen, die für die vollständige Festlegung des Herstel-

lungsverfahrens notwendig sind; 
 
(iv) Auslegungsberechnungen und Werkstoffspezifikationen und 
 
(v) Prüfberichte der Baumusterzulassung, in denen die Ergebnisse der gemäß 

Absatz 6.2.2.5.4.9 durchgeführten Untersuchungen und Prüfungen be-
schrieben sind. 

 
6.2.2.5.4.4 Es ist eine erste Überprüfung gemäß Absatz 6.2.2.5.3.2 zur Zufriedenheit der zustän-

digen Behörde durchzuführen. 
 
6.2.2.5.4.5 Wird dem Hersteller die Zulassung versagt, muss die zuständige Behörde schriftliche 

detaillierte Gründe für eine derartige Ablehnung vorlegen. 
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6.2.2.5.4.6 Nach der Zulassung sind der zuständigen Behörde Änderungen an Informationen, die 

bezüglich der erstmaligen Zulassung gemäß Absatz 6.2.2.5.4.3 mitgeteilt wurden, 
vorzulegen. 

 
Nachfolgende Baumusterzulassungen 

 
6.2.2.5.4.7 Ein Antrag für eine nachfolgende Baumusterzulassung muss den Anforderungen der 

Absätze 6.2.2.5.4.8 und 6.2.2.5.4.9 entsprechen, vorausgesetzt, der Hersteller ist in 
Besitz einer erstmaligen Baumusterzulassung. In diesem Fall muss das Qualitätssi-
cherungssystem des Herstellers gemäß Absatz 6.2.2.5.3 während der erstmaligen 
Baumusterzulassung zugelassen worden und für das neue Baumuster anwendbar 
sein. 

 
6.2.2.5.4.8 Der Antrag muss umfassen: 
 

a) den Namen und die Adresse des Herstellers und, falls der Antrag durch einen 
autorisierten Vertreter vorgelegt wird, dessen Name und Adresse; 

 
b) Einzelheiten einer eventuellen Ablehnung der Zulassung eines ähnlichen Antrags 

durch eine andere zuständige Behörde; 
 
c) Nachweis, dass die erstmalige Baumusterzulassung erteilt worden ist, und 
 
d) die in Absatz 6.2.2.5.4.3 h) beschriebene technische Dokumentation. 

 
Verfahren für die Baumusterzulassung 

 
6.2.2.5.4.9 Die Inspektionsstelle muss 

 
a) die technische Dokumentation prüfen, um festzustellen, ob 
 

(i) das Baumuster mit den anwendbaren Vorschriften der Norm übereinstimmt 
und 

 
(ii) die Prototyp-Charge in Übereinstimmung mit der technischen Dokumentation 

hergestellt worden ist und für das Baumuster repräsentativ ist; 
 
b) überprüfen, ob die Produktionskontrollen nach den Vorschriften des Absatzes 

6.2.2.5.5 durchgeführt worden sind; 
 
c) Druckgefäße aus einer Prototyp-Produktionscharge auswählen und die für die 

Baumusterzulassung erforderlichen Prüfungen dieser Druckgefäße beaufsichti-
gen; 

 
d) die in der Druckgefäßnorm festgelegten Untersuchungen und Prüfungen durch-

führen oder durchgeführt haben, um zu bestimmen, ob 
 
(i) die Norm angewendet und erfüllt worden ist und 
 
(ii) die vom Hersteller angewendeten Verfahren die Anforderungen der Norm er-

füllen, und 
 
e) sicherstellen, dass die verschiedenen Baumusteruntersuchungen und –prüfun-

gen korrekt und fachkundig durchgeführt werden. 
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Nachdem die Prototypprüfung mit zufrieden stellenden Ergebnissen durchgeführt 
worden ist und alle anwendbaren Anforderungen des Absatzes 6.2.2.5.4 erfüllt wor-
den sind, ist eine Baumusterzulassungsbescheinigung auszustellen, die den Namen 
und die Adresse des Herstellers, die Ergebnisse und Schlussfolgerungen der Unter-
suchung und die notwenigen Erkennungsmerkmale des Baumusters umfassen muss. 

 
Wird dem Hersteller eine Baumusterzulassung versagt, muss die zuständige Behörde 
schriftliche detaillierte Gründe für eine derartige Ablehnung vorlegen. 

 
6.2.2.5.4.10 Änderungen an zugelassenen Baumustern 

 
Der Hersteller muss 
 
a) entweder die ausstellende zuständige Behörde über Änderungen des zugelasse-

nen Baumusters, sofern diese Änderungen nach den Definitionen der Druckge-
fäßnorm keine neue Auslegung darstellen, in Kenntnis setzen, 

 
b) oder eine nachfolgende Baumusterzulassung anfordern, sofern diese Änderun-

gen gemäß der anwendbaren Druckgefäßnorm eine neue Auslegung darstellen. 
Diese Ergänzungszulassung ist in Form eines Nachtrags zur ursprünglichen 
Baumusterzulassungsbescheinigung auszustellen. 

 
6.2.2.5.4.11 Die zuständige Behörde muss den anderen zuständigen Behörden Informationen 

über die Baumusterzulassung, Änderungen der Zulassung und zurückgezogene Zu-
lassungen auf Anfrage mitteilen. 

 
6.2.2.5.5 Produktionskontrolle und –bescheinigung 
 

Allgemeine Vorschriften 
 

Die Kontrolle und Bescheinigung jedes Druckgefäßes ist von einer Inspektionsstelle 
oder deren Vertreter durchzuführen. Die vom Hersteller für die Kontrolle und Prüfun-
gen während der Produktion ausgewählte Inspektionsstelle darf von der für die Bau-
musterzulassungsprüfung herangezogenen Inspektionsstelle abweichen. 
 
Sofern zur Zufriedenheit der Inspektionsstelle nachgewiesen werden kann, dass der 
Hersteller über geschulte und fachkundige, vom Herstellungsprozess unabhängige 
Kontrolleure verfügt, darf die Kontrolle durch diese Kontrolleure durchgeführt werden. 
In diesem Fall muss der Hersteller Aufzeichnungen über die Schulung der Kontrolleu-
re aufbewahren. 
 
Die Inspektionsstelle muss überprüfen, dass die Kontrollen des Herstellers und die an 
den Druckgefäßen vorgenommenen Prüfungen vollständig der Norm und den Vor-
schriften des RID/ADR entsprechen. Sollte in Verbindung mit dieser Kontrolle und 
Prüfung eine Nichtübereinstimmung festgestellt werden, kann die Erlaubnis, Kontrol-
len von Kontrolleuren des Herstellers durchzuführen, zurückgezogen werden. 
 
Der Hersteller muss nach der Zulassung durch die Inspektionsstelle eine Erklärung 
über die Konformität mit dem bescheinigten Baumuster abgeben. Die Anbringung der 
Zertifizierungskennzeichnung auf dem Druckgefäß gilt als Erklärung, dass das 
Druckgefäß den anwendbaren Druckgefäßnormen und den Anforderungen dieses 
Konformitätsbewertungssystems und des RID/ADR entspricht. Auf jedem zugelasse-
nen Druckgefäß muss die Inspektionsstelle oder der von der Inspektionsstelle dazu 
beauftragte Hersteller die Druckgefäßzulassungskennzeichnung und das registrierte 
Kennzeichen der Inspektionsstelle anbringen. 
 



 

 21

Vor dem Befüllen der Druckgefäße ist eine von der Inspektionsstelle und dem Her-
steller unterzeichnete Übereinstimmungsbescheinigung auszustellen. 

 
6.2.2.5.6 Aufzeichnungen 
 

Aufzeichnungen über die Baumusterzulassung und die Übereinstimmungsbescheini-
gung sind vom Hersteller und der Inspektionsstelle mindestens 20 Jahre aufzubewah-
ren. 
 

6.2.2.6  Zulassungssystem für die wiederkehrende Kontrolle und Prüfung von Druckge-
fäßen 

 
6.2.2.6.1 Begriffsbestimmung 
 

Für Zwecke dieses Unterabschnitts versteht man unter: 
 
Zulassungssystem: Ein System für die Zulassung einer Stelle, welche die wiederkeh-
rende Kontrolle und Prüfung von Druckgefäßen durchführt (nachstehend «Stelle für 
die wiederkehrende Kontrolle und Prüfung» genannt), durch die zuständige Behörde, 
einschließlich der Zulassung des Qualitätssicherungssystems dieser Stelle. 

 
6.2.2.6.2 Allgemeine Vorschriften 
 

Zuständige Behörde 
 
6.2.2.6.2.1 Die zuständige Behörde hat ein Zulassungssystem aufzustellen, um sicherzustellen, 

dass die wiederkehrende Kontrolle und Prüfung von Druckgefäßen den Vorschriften 
des RID/ADR entspricht. In den Fällen, in denen die zuständige Behörde, welche eine 
Stelle für die wiederkehrende Kontrolle und Prüfung von Druckgefäßen zulässt, nicht 
die zuständige Behörde des Staates ist, welche den Hersteller des Druckgefäßes zu-
lässt, muss das Kennzeichen des Zulassungsstaates für die wiederkehrende Kontrol-
le und Prüfung in der Kennzeichnung von Druckgefäßen (siehe Unterabschnitt 
6.2.2.7) angegeben werden. 

 
Die zuständige Behörde des Zulassungsstaates für die wiederkehrende Kontrolle und 
Prüfung muss auf Anfrage den Nachweis für die Übereinstimmung mit diesem Zulas-
sungssystem, einschließlich der Aufzeichnungen der wiederkehrenden Kontrolle und 
Prüfung, der zuständigen Behörde im Verwendungsland zur Verfügung stellen. 

 
Die zuständige Behörde des Zulassungsstaates kann die Zulassungsbescheinigung 
gemäß Absatz 6.2.2.6.4.1 auf Nachweis der Nichtübereinstimmung mit dem Zulas-
sungssystem zurückziehen. 

 
6.2.2.6.2.2 Die zuständige Behörde darf ihre Aufgaben in diesem Zulassungssystem ganz oder 

teilweise delegieren. 
 
6.2.2.6.2.3 Die zuständige Behörde muss sicherstellen, dass ein aktuelles Verzeichnis der zuge-

lassenen Stellen für die wiederkehrende Kontrolle und Prüfung und ihrer Kennzei-
chen verfügbar ist. 
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Stellen für die wiederkehrende Kontrolle und Prüfung 
 
6.2.2.6.2.4 Die Stelle für die wiederkehrende Kontrolle und Prüfung muss von der zuständigen 

Behörde zugelassen sein und muss: 
 

a) über in einer Organisationsstruktur eingebundenes, geeignetes, geschultes, 
kompetentes und erfahrenes Personal verfügen, das seine technischen Aufga-
ben in zufrieden stellender Weise ausüben kann; 

 
b) Zugang zu geeigneten und hinreichenden Einrichtungen und Ausrüstungen ha-

ben; 
 
c) in unabhängiger Art und Weise arbeiten und frei von Einflüssen sein, die sie dar-

an hindern könnten; 
 
d) geschäftliche Verschwiegenheit bewahren; 
 
e) eine klare Trennung zwischen den eigentlichen Aufgaben der Stelle für die wie-

derkehrende Kontrolle und Prüfung und den damit nicht zusammenhängenden 
Aufgaben ziehen; 

 
f) ein dokumentiertes Qualitätssicherungssystem gemäß Absatz 6.2.2.6.3 betrei-

ben; 
 
g) eine Zulassung gemäß Absatz 6.2.2.6.4 beantragen; 
 
h) sicherstellen, dass die wiederkehrenden Kontrollen und Prüfungen in Überein-

stimmung mit Absatz 6.2.2.6.5 durchgeführt werden, und 
 
i) ein wirksames und geeignetes Berichts- und Aufzeichnungssystem in Überein-

stimmung mit Absatz 6.2.2.6.6 unterhalten. 
 
6.2.2.6.3 Qualitätssicherungssystem und Überprüfung der Stelle für die wiederkehrende 

Kontrolle und Prüfung 
 
6.2.2.6.3.1 Qualitätssicherungssystem 
 

Das Qualitätssicherungssystem muss alle Elemente, Anforderungen und Vorschriften 
umfassen, die von der Stelle für die wiederkehrende Kontrolle und Prüfung über-
nommen werden. Es muss auf eine systematische und ordentliche Weise in Form 
schriftlich niedergelegter Grundsätze, Verfahren und Anweisungen dokumentiert wer-
den. 

 
Das Qualitätssicherungssystem muss umfassen: 

 
a) eine Beschreibung der Organisationsstruktur und der Verantwortlichkeiten; 
 
b) die entsprechenden Anweisungen, die für die Kontrolle und Prüfung, die Quali-

tätskontrolle, die Qualitätssicherheit und die Arbeitsabläufe verwendet werden; 
 
c) Qualitätsaufzeichnungen, wie Kontrollberichte, Prüf- und Kalibrierungsdaten und 

Nachweise; 
 
d) Nachprüfungen des Managements als Folge der Überprüfungen gemäß Absatz 

6.2.2.6.3.2, um die erfolgreiche Wirkungsweise des Qualitätssicherungssystem 
sicherzustellen; 
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e) ein Verfahren für die Kontrolle der Dokumente und deren Überarbeitung; 
 
f) ein Mittel für die Kontrolle nicht konformer Druckgefäße und 
 
g) Schulungsprogramme und Qualifizierungsverfahren für das entsprechende Per-

sonal. 
 
6.2.2.6.3.2 Überprüfung 

 
Die Stelle für die wiederkehrende Kontrolle und Prüfung ist zu überprüfen, um festzu-
stellen, ob sie die Anforderungen des RID/ADR zur Zufriedenheit der zuständigen 
Behörde erfüllt. 
 
Eine Überprüfung ist als Teil des erstmaligen Zulassungsverfahrens (siehe Absatz 
6.2.2.6.4.3) durchzuführen. Eine Überprüfung kann als Teil des Verfahrens für die 
Änderung der Zulassung (siehe Absatz 6.2.2.6.4.6) erforderlich sein. 
 
Wiederkehrende Überprüfungen sind zur Zufriedenheit der zuständigen Behörde 
durchzuführen, um sicherzustellen, dass die Stelle für die wiederkehrende Kontrolle 
und Prüfung den Vorschriften des RID/ADR weiterhin entspricht. 
 
Die Stelle für die wiederkehrende Kontrolle und Prüfung ist über die Ergebnisse der 
Überprüfung in Kenntnis zu setzen. Die Mitteilung muss die Schlussfolgerungen der 
Überprüfung und eventuell erforderliche Korrekturmaßnahmen umfassen. 

 
6.2.2.6.3.3 Aufrechterhaltung des Qualitätssicherungssystems 

 
Die Stelle für die wiederkehrende Kontrolle und Prüfung muss das Qualitätssiche-
rungssystem in der zugelassenen Form so aufrechterhalten, dass es geeignet und ef-
fizient bleibt. 
 
Die Stelle für die wiederkehrende Kontrolle und Prüfung hat die zuständige Behörde, 
die das Qualitätssicherungssystem zugelassen hat, über beabsichtigte Änderungen in 
Übereinstimmung mit dem Verfahren für die Änderung einer Zulassung gemäß Ab-
satz 6.2.2.6.4.6 in Kenntnis zu setzen. 

 
6.2.2.6.4 Zulassungsverfahren für Stellen für die wiederkehrende Kontrolle und Prüfung 
 

Erstmalige Zulassung 
 
6.2.2.6.4.1 Eine Stelle, die beabsichtigt, wiederkehrende Kontrollen und Kontrollen von Druckge-

fäßen in Übereinstimmung mit einer Druckgefäßnorm und in Übereinstimmung mit 
dem RID/ADR durchzuführen, muss eine Zulassungsbescheinigung beantragen, er-
langen und aufbewahren, die von der zuständigen Behörde ausgestellt wird. 
 
Diese Bescheinigung muss der zuständigen Behörde eines Verwendungslandes auf 
Anfrage vorgelegt werden. 

 
6.2.2.6.4.2 Für jede Stelle für die wiederkehrende Kontrolle und Prüfung ist ein Antrag zu stellen, 

der Folgendes umfassen muss: 
 
a) den Namen und die Adresse der Stelle für die wiederkehrende Kontrolle und Prü-

fung und, falls der Antrag durch einen bevollmächtigten Vertreter vorgelegt wird, 
dessen Name und Adresse; 

 
b) die Adresse jeder Einrichtung, welche wiederkehrende Kontrollen und Prüfungen 

durchführt; 
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c) den Namen und den Titel der für das Qualitätssicherungssystem verantwortli-

chen Person(en); 
 
d) die Bezeichnung der Druckgefäße, der Prüfmethoden für die wiederkehrende 

Kontrolle und Prüfung und der entsprechenden Druckgefäßnormen, die im Quali-
tätssicherungssystem berücksichtigt wird; 

 
e) Dokumentation über jede Einrichtung, die Ausrüstung und das in Absatz 

6.2.2.6.3.1 beschriebene Qualitätssicherungssystem; 
 
f) die Qualifizierungs- und Schulungsaufzeichnungen des Personals für die wieder-

kehrende Kontrolle und Prüfung und 
 
g) Einzelheiten einer eventuellen Ablehnung der Zulassung eines ähnlichen Antrags 

durch eine andere zuständige Behörde. 
 
6.2.2.6.4.3 Die zuständige Behörde muss: 
 

a) die Dokumentation untersuchen, um festzustellen, ob die Verfahren in Überein-
stimmung mit den Vorschriften der entsprechenden Druckgefäßnormen und des 
RID/ADR sind, und 

 
b) eine Überprüfung in Übereinstimmung mit Absatz 6.2.2.6.3.2 durchführen, um 

festzustellen, ob die Kontrollen und Prüfungen nach den Vorschriften der ent-
sprechenden Druckgefäßnormen und des RID/ADR zur Zufriedenheit der zu-
ständigen Behörde durchgeführt werden. 

 
6.2.2.6.4.4 Nach der Durchführung der Überprüfung mit zufrieden stellenden Ergebnissen und 

der Erfüllung aller Vorschriften des Absatzes 6.2.2.6.4 ist eine Zulassungsbescheini-
gung auszustellen. Sie muss den Namen der Stelle für die wiederkehrende Kontrolle 
und Prüfung, das eingetragene Kennzeichen, die Adresse jeder Einrichtung und die 
notwendigen Daten für den Nachweis ihrer zugelassenen Tätigkeiten (z.B. Bezeich-
nung der Druckgefäße, Prüfverfahren für die wiederkehrende Kontrolle und Prüfung 
und Druckgefäßnormen) umfassen. 

 
6.2.2.6.4.5 Wird der Stelle für die wiederkehrende Kontrolle und Prüfung die Zulassung versagt, 

muss die zuständige Behörde schriftliche detaillierte Gründe für eine derartige Ableh-
nung vorlegen. 

 
Änderungen an Zulassungen für Stellen für die wiederkehrende Kontrolle und 
Prüfung 

 
6.2.2.6.4.6 Nach der Zulassung muss die Stelle für die wiederkehrende Kontrolle und Prüfung 

die ausstellende zuständige Behörde über alle Änderungen an den Informationen, die 
gemäß Absatz 6.2.2.6.4.2 im Rahmen der erstmaligen Zulassung unterbreitet wur-
den, in Kenntnis setzen. 

 
Diese Änderungen sind zu bewerten, um festzustellen, ob die Vorschriften der ent-
sprechenden Druckgefäßnormen und des RID/ADR erfüllt werden. Eine Überprüfung 
gemäß Absatz 6.2.2.6.3.2 kann vorgeschrieben werden. Die zuständige Behörde 
muss diese Änderungen schriftlich genehmigen oder ablehnen; soweit notwendig ist 
eine geänderte Zulassungsbescheinigung auszustellen. 

 
6.2.2.6.4.7 Die zuständige Behörde muss den anderen zuständigen Behörden Informationen 

über die erstmalige Zulassung, Änderungen der Zulassung und zurückgezogene Zu-
lassungen auf Anfrage mitteilen. 
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6.2.2.6.5 Wiederkehrende Kontrolle und Prüfung sowie Bescheinigung 
 

Die Anbringung der Kennzeichnung für die wiederkehrende Kontrolle und Prüfung an 
einem Druckgefäß gilt als Erklärung, dass das Druckgefäß den anwendbaren Druck-
gefäßnormen und den Vorschriften des RID/ADR entspricht. Die Stelle für die wieder-
kehrende Kontrolle und Prüfung muss die Kennzeichnung für die wiederkehrende 
Kontrolle und Prüfung einschließlich ihres eingetragenen Kennzeichens an jedem zu-
gelassenen Druckgefäß anbringen (siehe Unterabschnitt 6.2.2.7.6). 

 
Bevor das Druckgefäß befüllt wird, muss von der Stelle für die wiederkehrende Kon-
trolle und Prüfung ein Dokument ausgestellt werden, mit dem bestätigt wird, dass das 
Druckgefäß der wiederkehrenden Kontrolle und Prüfung unterzogen worden ist. 

 
6.2.2.6.6 Aufzeichnungen 
 

Die Stelle für die wiederkehrende Kontrolle und Prüfung muss die Aufzeichnungen 
über die Kontrollen und Prüfungen an Druckgefäßen (unabhängig davon, ob sie er-
folgreich oder nicht erfolgreich verlaufen sind) einschließlich des Standortes der Prüf-
einrichtung mindestens 15 Jahre aufbewahren. 

 
Der Eigentümer eines Druckgefäßes muss bis zur nächsten wiederkehrenden Kon-
trolle und Prüfung eine identische Aufzeichnung aufbewahren, es sei denn das 
Druckgefäß wird dauerhaft außer Dienst gestellt. 

 
6.2.2.7  Kennzeichnung von nachfüllbaren UN-Druckgefäßen 
 

Nachfüllbare UN-Druckgefäße sind deutlich und lesbar mit Zertifizierungskennzei-
chen, betrieblichen Kennzeichen und Herstellungskennzeichen zu versehen. Diese 
Kennzeichen müssen auf dem Druckgefäß dauerhaft angebracht sein (z.B. geprägt, 
graviert oder geätzt). Die Kennzeichen müssen auf der Schulter, dem oberen Ende 
oder dem Hals des Druckgefäßes oder auf einem dauerhaft angebrachten Bestandteil 
des Druckgefäßes (z.B. angeschweißter Kragen oder an der äußeren Ummantelung 
eines verschlossenen Kryo-Behälters angeschweißte korrosionsbeständige Platte) 
erscheinen. Mit Ausnahme des UN-Verpackungssymbols beträgt die Mindestgröße 
der Kennzeichen 5 mm für Druckgefäße mit einem Durchmesser von mindestens 
140 mm und 2,5 mm für Druckgefäße mit einem Durchmesser von weniger als 
140 mm. Die Mindestgröße des UN-Verpackungssymbols beträgt 10 mm für Druckge-
fäße mit einem Durchmesser von mindestens 140 mm und 5 mm für Druckgefäße mit 
einem Durchmesser von weniger als 140 mm. 

 
6.2.2.7.1 Folgende Zertifizierungskennzeichen sind anzubringen: 

a) das UN-Symbol der Vereinten Nationen für Verpackungen 
u n . 

 
Dieses Symbol darf nur auf Druckgefäßen angebracht werden, die den Vorschrif-
ten des RID/ADR für UN-Druckgefäße entsprechen; 

 
b) die für die Auslegung, den Bau und die Prüfung verwendete technische Norm 

(z.B. ISO 9809-1); 
 
c) der (die) Buchstaben für die Angabe des Zulassungslandes, angegeben durch 

das Unterscheidungszeichen für Kraftfahrzeuge im internationalen Verkehr; 
 

Der Begriff "Zulassungsland" erfordert eine Klarstellung; siehe Absatz 11 des Berichts der Arbeits-
gruppe. 

 



 

 26 

d) das Unterscheidungszeichen oder der Stempel der Inspektionsstelle, das bei der 
zuständigen Behörde des Landes, in dem die Kennzeichnung zugelassen wurde, 
registriert ist; 

 
Anmerkung: Im Rahmen der Einarbeitung der TPED-Richtlinie muss diese Vorschrift in Abschnitt 
6.2.3 klargestellt werden. 

 
e) das Datum der erstmaligen Kontrolle durch Angabe des Jahres (vier Ziffern), ge-

folgt von der Angabe des Monats (zwei Ziffern) und getrennt durch einen 
Schrägstrich (d.h. «/»). 

 
6.2.2.7.2 Folgende betriebliche Kennzeichen sind anzubringen: 
 

f) der Prüfdruck in bar, dem die Buchstaben «PH» vorangestellt und die Buchsta-
ben «BAR» hinzugefügt werden; 

 
g) die Masse des leeren Druckgefäßes einschließlich aller dauerhaft angebrachter 

Bestandteile (z.B. Halsring, Fußring, usw.) in Kilogramm, der die Buchstaben 
«KG» hinzugefügt werden. Diese Masse die Masse des Ventils, der Ventilkappe 
oder des Ventilschutzes, einer eventuellen Beschichtung oder des porösen Stof-
fes für Acetylen nicht enthalten. Die Masse ist in drei signifikanten Ziffern, aufge-
rundet auf die letzte Stelle, auszudrücken. Bei Flaschen mit einer Masse von we-
niger als 1 kg, ist die Masse in zwei signifikanten Ziffern, aufgerundet auf die letz-
te Stelle, auszudrücken. Bei Druckgefäßen für UN 1001 Acetylen, gelöst, und UN 
3374 Acetylen, lösungsmittelfrei, muss mindestens eine Nachkommastelle und 
bei Druckgefäßen mit einer leeren Masse von weniger als 1 kg mindestens zwei 
Nachkommastellen angegeben werden; 

 
h) die garantierte Mindestwanddicke des Druckgefäßes in Millimetern, der die 

Buchstaben «MM» hinzugefügt werden. Dieses Kennzeichen ist nicht erforderlich 
für Druckgefäße mit einem Fassungsraum von höchstens 1 Liter, für Flaschen 
aus Verbundwerkstoffen oder für verschlossene Kryo-Behälter; 

 
i) bei Druckgefäßen für verdichtete Gase, UN 1001 Acetylen, gelöst, und UN 3374 

Acetylen, lösungsmittelfrei, der Betriebsdruck in bar, dem die Buchstaben «PW» 
vorangestellt werden; bei verschlossenen Kryo-Behältern, der höchstzulässige 
Betriebsdruck, dem die Buchstaben «MAWP» vorangestellt werden; 

 
j) bei Druckgefäßen für verflüssigte und tiefgekühlt verflüssigte Gase der Fas-

sungsraum in Liter, der in drei signifikanten Ziffern, abgerundet auf die letzte 
Stelle, ausgedrückt ist und dem der Buchstabe «L» hinzugefügt wird. Ist der Wert 
für den minimalen oder nominalen Fassungsraum eine ganze Zahl, dürfen die 
Nachkommastellen vernachlässigt werden; 

 
k) bei Druckgefäßen für UN 1001 Acetylen, gelöst, die Gesamtmasse des leeren 

Druckgefäßes, der während der Befüllung nicht entfernten Ausrüstungs- und Zu-
behörteile, einer eventuellen Beschichtung, des porösen Stoffes, des Lösungs-
mittels und des Sättigungsgases, die in zwei signifikanten Ziffern, abgerundet auf 
die letzte Stelle, ausgedrückt ist und der die Buchstaben «KG» hinzugefügt wer-
den. Es muss mindestens eine Nachkommastelle angegeben werden. Bei 
Druckgefäßen mit einer Gesamtmasse von weniger als 1 kg muss die Gesamt-
masse in zwei signifikanten Ziffern, abgerundet auf die letzte Stelle, angegeben 
werden; 

 
l) bei Druckgefäßen für UN 3374 Acetylen, lösungsmittelfrei, die Gesamtmasse des 

leeren Druckgefäßes, der während der Befüllung nicht entfernten Ausrüstungs- 
und Zubehörteile, einer eventuellen Beschichtung und des porösen Stoffes, die in 
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zwei signifikanten Ziffern, abgerundet auf die letzte Stelle, ausgedrückt ist und 
der die Buchstaben «KG» hinzugefügt werden. Es muss mindestens eine Nach-
kommastelle angegeben werden. Bei Druckgefäßen mit einer Gesamtmasse von 
weniger als 1 kg muss die Gesamtmasse in zwei signifikanten Ziffern, abgerun-
det auf die letzte Stelle, angegeben werden; 

 
6.2.2.7.3 Folgende Herstellungskennzeichen sind anzubringen: 

 
m) Identifikation des Flaschengewindes (z.B. 25E). Dieses Kennzeichen ist nicht er-

forderlich für verschlossene Kryo-Behälter; 
 
n) das von der zuständigen Behörde registrierte Kennzeichen des Herstellers. Ist 

das Herstellungsland mit dem Zulassungsland nicht identisch, ist (sind) dem 
Kennzeichen des Herstellers der (die) Buchstabe(n) für die Angabe des Herstel-
lungslandes, angegeben durch das Unterscheidungszeichen für Kraftfahrzeuge 
im internationalen Verkehr, voranzustellen. Das Kennzeichen des Landes und 
das Kennzeichen des Herstellers sind durch eine Leerstelle oder einen Schräg-
strich zu trennen; 

 
Im Rahmen der Einarbeitung der TPED-Richtlinie muss dieser Text klargestellt werden. 

 
o) die vom Hersteller zugeordnete Seriennummer; 
 
p) bei Druckgefäßen aus Stahl und Druckgefäßen aus Verbundwerkstoff mit Stahl-

auskleidung, die für die Beförderung von Gasen mit einer Gefahr der Wasser-
stoffversprödung vorgesehen sind, der Buchstabe «H», der die Verträglichkeit 
des Stahls angibt (siehe ISO-Norm 11114-1:1997). 

 
6.2.2.7.4 Die oben aufgeführten Kennzeichen sind in drei Gruppen anzuordnen. 
 

– Die Herstellungskennzeichen bilden die oberste Gruppe und müssen in der in 
Absatz 6.2.2.7.3 angegebenen Reihenfolge nacheinander erscheinen. 

 
– Die betrieblichen Kennzeichen des Absatzes 6.2.2.7.2 bilden die mittlere Gruppe, 

wobei dem Prüfdruck f) unmittelbar der Betriebsdruck i), sofern dieser vorge-
schrieben ist, vorangestellt ist. 

 
– Die Zertifizierungskennzeichen bilden die unterste Gruppe und müssen in der in 

Absatz 6.2.2.7.1 angegebenen Reihenfolge erscheinen. 
 
Nachstehend ist ein Beispiel für die an einer Flasche angebrachten Kennzeichen 
dargestellt: 
 
 

m)    n)      o) p) 
25E D   MF 765432 H 
 
     i)         f)      g)   j)      h) 
PW200 PH300BAR 62,1KG 50L 5,8MM 
  
    a)        b) c) d)     e) 

 ISO 9809-1 F IB  2000/12JJJJ/MM 
 

 
Die Ziffern des Jahrs und des Monats werden symbolisch dargestellt, um spätere Anpassungen zu 
vermeiden. 
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6.2.2.7.5 Andere Kennzeichen in anderen Bereichen als der Seitenwand sind zugelassen, vor-
ausgesetzt, sie sind in Bereichen mit niedrigen Spannungen angebracht und haben 
keine Größe und Tiefe, die zu schädlichen Spannungskonzentrationen führen. Bei 
verschlossenen Kryo-Behältern dürfen solche Kennzeichen auf einer getrennten Plat-
te angegeben sein, die an der äußeren Ummantelung angebracht ist. Solche Kenn-
zeichen dürfen zu den vorgeschriebenen Kennzeichen nicht in Widerspruch stehen. 

 
6.2.2.7.6 Zusätzlich zu den vorausgehenden Kennzeichen muss jedes nachfüllbare Druckge-

fäß, das die Vorschriften für die wiederkehrende Kontrolle und Prüfung des Unterab-
schnitts 6.2.2.4 erfüllt, mit Kennzeichen versehen sein, die folgende Angaben enthal-
ten: 
 
a) der (die) Buchstabe(n) des Unterscheidungszeichens des Staates, der die Stelle, 

welche die wiederkehrende Kontrolle und Prüfung durchführt, zugelassen hat. 
Dieses Kennzeichen ist nicht erforderlich, wenn die Stelle von der zuständigen 
Behörde des Staates zugelassen wurde, in dem die Zulassung der Herstellung 
erfolgt ist; 

 
Bei der Einarbeitung der TPED-Richtlinie könnte im Abschnitt 6.2.3 klargestellt werden, dass für 
Flaschen mit π-Kennzeichnung eine Kennzeichnung mit dem Unterscheidungszeichen des Staa-
tes nicht erforderlich ist. 

 
b) das eingetragene Zeichen der von der zuständigen Behörde für die Durchführung 

von wiederkehrenden Kontrollen und Prüfungen zugelassenen Stelle; 
 
c) das Datum der wiederkehrenden Kontrolle und Prüfung durch Angabe des Jah-

res (zwei Ziffern), gefolgt von der Angabe des Monats (zwei Ziffern) und getrennt 
durch einen Schrägstrich (d.h. «/»). Für die Angabe des Jahres dürfen auch vier 
Ziffern verwendet werden. 

 
Die oben angegebenen Kennzeichen müssen nacheinander in der angegebenen 
Reihenfolge erscheinen. 

 
Die Reihenfolge weicht von der TPED-Richtlinie ab; bei der Einarbeitung der TPED-Richtlinie klar-
zustellen. 
 
6.2.2.7.7 Bei Acetylen-Flaschen darf mit Zustimmung der zuständigen Behörde das Datum der 

zuletzt durchgeführten wiederkehrenden Kontrolle und der Stempel der Stelle, welche 
die wiederkehrende Kontrolle und Prüfung durchführt, auf einem Ring eingraviert 
sein, der durch das Ventil an der Flasche befestigt ist. Der Ring muss so gestaltet 
sein, dass er nur durch Demontage des Ventils von der Flasche entfernt werden 
kann. 

 
6.2.2.8  Kennzeichnung von nicht nachfüllbaren UN-Druckgefäßen 
 

Nicht nachfüllbare UN-Druckgefäße sind deutlich und lesbar mit Zertifizierungskenn-
zeichen und spezifischen Kennzeichen für Gase und Druckgefäße zu versehen. Die-
se Kennzeichen müssen auf dem Druckgefäß dauerhaft angebracht sein (z.B. mit 
Schablone beschriftet, geprägt, graviert oder geätzt). Die Kennzeichen müssen, wenn 
sie nicht mittels Schablone angebracht sind, auf der Schulter, dem oberen Ende oder 
dem Hals des Druckgefäßes oder auf einem dauerhaft angebrachten Bestandteil des 
Druckgefäßes (z.B. angeschweißter Kragen) erscheinen. Mit Ausnahme des UN-
Verpackungssymbols und der Beschriftung «NICHT NACHFÜLLEN» beträgt die Min-
destgröße der Kennzeichen 5 mm für Druckgefäße mit einem Durchmesser von min-
destens 140 mm und 2,5 mm für Druckgefäße mit einem Durchmesser von weniger 
als 140 mm. Die Mindestgröße des UN-Verpackungssymbols beträgt 10 mm für 
Druckgefäße mit einem Durchmesser von mindestens 140 mm und 5 mm für Druck-
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gefäße mit einem Durchmesser von weniger als 140 mm. Die Mindestgröße für die 
Beschriftung «NICHT NACHFÜLLEN» beträgt 5 mm. 

 
6.2.2.8.1 Die in den Absätzen 6.2.2.7.1 bis 6.2.2.7.3 aufgeführten Kennzeichen mit Ausnahme 

von g), h) und m) sind anzubringen. Die Seriennummer o) darf durch die Chargen-
nummer ersetzt werden. Zusätzlich ist die Beschriftung «NICHT NACHFÜLLEN» mit 
einer Buchstabenhöhe von mindestens 5 mm vorgeschrieben. 

 
6.2.2.8.2 Es gelten die Vorschriften des Absatzes 6.2.2.7.4. 
 

Bem. Wegen der Größe von nicht nachfüllbaren Druckgefäßen darf diese Kenn-
zeichnung durch einen Zettel ersetzt werden. 

 
6.2.2.8.3 Andere Kennzeichen sind zugelassen, vorausgesetzt, sie sind in Bereichen mit nied-

rigen Spannungen mit Ausnahme der Seitenwand angebracht und haben keine Grö-
ße und Tiefe, die zu schädlichen Spannungskonzentrationen führen. Solche Kennzei-
chen dürfen zu den vorgeschriebenen Kennzeichen nicht in Widerspruch stehen. 

 
6.2.3  Vorschriften für Druckgefäße, die keine UN-Druckgefäße sind 
 
6.2.3.1  Auslegung und Bau 
 
6.2.3.1.1 Druckgefäße und ihre Verschlüsse, die nicht nach den Vorschriften des Abschnittes 

6.2.2 ausgelegt, gebaut, geprüft und zugelassen sind, müssen nach den allgemeinen 
Vorschriften des Abschnittes 6.2.1 in der durch die Vorschriften dieses Abschnittes 
und des Abschnittes 6.2.4 oder 6.2.5 geänderten Fassung ausgelegt, gebaut, geprüft 
und zugelassen sein. 

 
6.2.3.1.2 Die Wanddicke ist normalerweise in allen möglichen Fällen durch Berechnung, ver-

bunden, soweit erforderlich, mit einer experimentellen Spannungsanalyse, zu ermit-
teln. Andernfalls darf Die die Wanddicke darf auch auf experimentellem Wege be-
stimmt werden. 
 
Bei der Auslegung der Außenwand und der tragenden Teile sind geeignete Berech-
nungen anzustellen, um die Sicherheit der Druckgefäße zu gewährleisten. 
 
Die für die Druckfestigkeit mindestens erforderliche Wanddicke muss berechnet wer-
den, insbesondere unter Beachtung: 
 
– der Berechnungsdrücke, die nicht niedriger als der Prüfdruck sein dürfen, 
 
– der Berechnungstemperaturen, die eine angemessene Sicherheitsspanne bieten, 
 
– der Höchstspannungen und der Spitzenspannungskonzentrationen, falls erfor-

derlich, 
 
– der mit den Werkstoffeigenschaften zusammenhängenden Faktoren. 
 

Die Arbeitsgruppe hat sich für die Klarstellung ausgesprochen, dass die Berechnung die bevorzug-
te Methode darstellt. 
 
6.2.3.1.3 Für geschweißte Druckgefäße dürfen nur Metalle schweißbarer Qualität verwendet 

werden, für die ein ausreichender Wert der Kerbschlagzähigkeit bei einer Umge-
bungstemperatur von – 20 °C gewährleistet werden kann. 

 
6.2.3.1.4 Bei Kryo-Behältern muss die gemäß Absatz 6.2.1.1.8.1 nachzuweisende Kerbschlag-

zähigkeit nach den Verfahren des Unterabschnitts 6.8.5.3 geprüft werden. 
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Im Rahmen der Einarbeitung der TPED-Richtlinie wird die Arbeitsgruppe die Aufnahme einer be-
sonderen Bestimmung vorschlagen, um den Vertragsparteien derjenigen Staaten / Mitgliedstaaten 
mit sehr niedrigen Wintertemperaturen die Möglichkeit einzuräumen, niedrigere Umgebungstempe-
raturen festzulegen, wie dies durch Artikel 7 der TPED-Richtlinie ermöglicht wird. 
 
6.2.3.2  (bleibt offen) 
 
6.2.3.3  Bedienungsausrüstung 
 
6.2.3.3.1 Die Bedienungsausrüstung muss den Vorschriften des Unterabschnittes 6.2.1.3 ent-

sprechen. 
 
6.2.3.3.2 Öffnungen 

 
Druckfässer dürfen mit Öffnungen für das Befüllen und Entleeren sowie mit weiteren 
Öffnungen für Füllstandsanzeige, Druckanzeige oder Entlastungseinrichtungen aus-
gestattet sein. Die Anzahl der Öffnungen ist gering zu halten, um einen sicheren Be-
trieb zu gewährleisten. Druckfässer dürfen auch mit einer Inspektionsöffnung verse-
hen sein, die mit einem wirksamen Verschluss verschlossen sein muss. 

 
6.2.3.3.2 Ausrüstung 

 
a) Wenn die Flaschen mit einer Einrichtung versehen sind, die ein Rollen der Fla-

schen verhindert, darf diese nicht mit der Schutzkappe verbunden sein. 
 
b) Rollbare Druckfässer müssen mit Rollreifen oder einem anderen Schutz verse-

hen sein, der Schäden beim Rollen vermeidet (z.B. auf die Außenseite des 
Druckgefäßes aufgesprühter korrosionsfester Metallbelag). 

 
dc) Flaschenbündel müssen mit geeigneten Einrichtungen für eine sichere Handha-

bung und Beförderung versehen sein. Das Sammelrohr muss mindestens den-
selben Prüfdruck wie die Flaschen aufweisen. Das Sammelrohr und das Haupt-
ventil müssen so angebracht sein, dass sie gegen Beschädigungen geschützt 
sind. 

 
EIGA wird einen zusätzlichen Text für die UN-Modellvorschriften vorschlagen, um die Anforderun-
gen des zweiten und dritten Satzes abzudecken. 

 
ed) Wenn Füllstandsanzeige, Druckanzeige oder Entlastungseinrichtungen ange-

bracht sind, sind diese in gleicher Weise zu schützen, wie dies für Ventile in Un-
terabschnitt 4.1.6.8 vorgeschrieben ist. 

 
6.2.3.4  Erstmalige Kontrolle und Prüfung 
 
6.2.3.4.1 Neue Druckgefäße sind in Übereinstimmung mit den Vorschriften des Unterabschnit-

tes 6.2.1.4 während und nach der Herstellung Prüfungen und Kontrollen zu unterzie-
hen; ausgenommen davon ist der Absatz 6.2.1.4.1 g), der wie folgt zu ersetzen ist: 

 
g) eine Flüssigkeitsdruckprobe. Die Druckgefäße müssen ohne bleibende Verfor-

mung oder Risse dem Prüfdruck standhalten; 
 
6.2.3.5  Wiederkehrende Kontrolle und Prüfung 
 
6.2.3.5.1 Die wiederkehrende Kontrolle und Prüfung muss in Übereinstimmung mit den Vor-

schriften des Absatzes 6.2.1.5.1 erfolgen. 
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Bem. 3. Mit Zustimmung einer von der zuständigen Behörde des Zulassungslan-

des2) anerkannten Prüf- und Zertifizierungsstelle darf die Flüssigkeitsdruck-
probe für Flaschen aus geschweißtem Stahl für Gase der UN-Nummer 
1965 Kohlenwasserstoffgas, Gemisch, verflüssigt, n.a.g. mit einem Fas-
sungsraum von weniger als 6,5 Litern durch eine andere Prüfung ersetzt 
werden, die ein gleichwertiges Sicherheitsniveau gewährleistet. 

 
6.2.3.5.2 Abweichend von Absatz 6.2.1.6.1 d) sind vVerschlossene Kryo-Druckbehälter müs-

sen von einer von der zuständigen Behörde zugelassenen Stelle innerhalb der in Un-
terabschnitt 4.1.4.1 Verpackungsanweisung P 203 festgelegten Fristen wiederkeh-
renden Kontrollen und Prüfung unterzogen werden, um den äußeren Zustand sowie 
den Zustand und die Funktion der Druckentlastungseinrichtungen zu überprüfen, und 
einer Dichtheitsprüfung [bei 90 % des höchsten Betriebsdrucks] unterzogen werden. 
Die Dichtheitsprüfung ist mit dem im Druckgefäß enthaltenen Gas oder mit einem i-
nerten Gas vorzunehmen. Die Kontrolle erfolgt entweder am Manometer oder durch 
eine Vakuummessung. Die Wärmeisolierung braucht dabei nicht entfernt zu werden. 

 
Der oben aufgeführte Text ist aus Absatz 6.2.1.6.3 RID/ADR entnommen. Die in Absatz 6.2.1.5.1 
(der UN-Modellvorschriften) beschriebene Stelle für die wiederkehrende Prüfung wird jedoch neu 
eingeführt. Die Bem. ist aus Absatz 6.2.1.6.1 RID/ADR entnommen. 
 
In Unterabschnitt 4.1.4.1 Verpackungsanweisung P 203 (9) ist eine Folgeänderung erforderlich: 
Der Verweis auf Unterabschnitt 6.2.1.6 muss geändert werden in Absatz 6.2.3.5.2. 
 
Die Gemeinsame Tagung wird um Prüfung gebeten, ob der Text in eckigen Klammern angenom-
men werden kann. Der vorgeschlagene Wert für den bei der Dichtheitsprüfung anzuwendenden 
Druck stimmt mit den Vorschriften des Absatzes 6.8.3.4.9 überein. 
 
6.2.3.6  Zulassung von Druckgefäßen 
 
Dieser Abschnitt wird im Rahmen der Einarbeitung der TPED-Richtlinie überprüft. 
 
6.2.3.6.1 Für Druckgefäße, deren Produkt aus Prüfdruck und Fassungsraum mehr als 

150 MPa⋅Liter (1500 bar⋅Liter) beträgt, ist anhand einer der folgenden Methoden der 
Nachweis über die Einhaltung der für die Klasse 2 geltenden anwendbaren Vorschrif-
ten zu erbringen: 

 
a) Die Druckgefäße müssen einzeln von einer von der zuständigen Behörde des 

Zulassungslandes2) anerkannten Prüf- und ZertifizierungsstelleInspektionsstelle 
auf Grundlage der technischen Dokumentation und einer Erklärung des Herstel-
lers über die Einhaltung der für die Klasse 2 geltenden anwendbaren Vorschriften 
untersucht, geprüft und zugelassen sein. 

 
Die technische Dokumentation muss sowohl vollständige Einzelangaben über 
Auslegung und Konstruktion als auch eine vollständige Dokumentation über Her-
stellung und Prüfung enthalten; oder 

 
b) die Konstruktion der Druckgefäße muss auf Grundlage der technischen Doku-

mentation von einer von der zuständigen Behörde des Zulassungslandes2) aner-
kannten Prüf- und ZertifizierungsstelleInspektionsstelle hinsichtlich ihrer Überein-

                                                 

2) Ist das Zulassungsland kein Mitgliedstaat des COTIF oder keine Vertragspartei des 
ADR / keine Vertragspartei des ADR die zuständige Behörde eines Mitgliedstaates 
des COTIF oder einer Vertragspartei des ADR / einer Vertragspartei des ADR. 
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stimmung mit den für die Klasse 2 geltenden anwendbaren Vorschriften geprüft 
und zugelassen sein. 

 
Darüber hinaus müssen die Druckgefäße nach einem umfassenden Qualitätssi-
cherungsprogramm für Auslegung, Herstellung, Endkontrolle und Prüfung ausge-
legt, hergestellt und geprüft sein. Das Qualitätssicherungsprogramm muss die 
Übereinstimmung der Druckgefäße mit den für die Klasse 2 geltenden anwend-
baren Vorschriften gewährleisten und von einer von der zuständigen Behörde 
des Zulassungslandes2) anerkannten Prüf- und ZertifizierungsstelleInspektions-
stelle zugelassen und überwacht werden; oder 
 

c) das Baumuster der Druckgefäße muss von einer von der zuständigen Behörde 
des Zulassungslandes2) anerkannten Prüf- und ZertifizierungsstelleInspektions-
stelle zugelassen sein. Alle Druckgefäße dieses Musters müssen nach einem 
Qualitätssicherungsprogramm für Produktion, Endkontrolle und Prüfung, das von 
einer von der zuständigen Behörde des Zulassungslandes2) anerkannten Prüf- 
und ZertifizierungsstelleInspektionsstelle zugelassen und überwacht sein muss, 
hergestellt und geprüft sein; oder  

 
d) das Baumuster der Druckgefäße muss von einer von der zuständigen Behörde 

des Zulassungslandes2) anerkannten Prüf- und ZertifizierungsstelleInspektions-
stelle zugelassen sein. Alle Druckgefäße dieses Musters müssen unter der Auf-
sicht der von der zuständigen Behörde des Zulassungslandes2) anerkannten 
Prüf- und ZertifizierungsstelleInspektionsstelle auf Grundlage einer Erklärung des 
Herstellers auf Übereinstimmung mit dem zugelassenen Baumuster und auf Ein-
haltung der für die Klasse 2 geltenden anwendbaren Vorschriften geprüft sein. 

 
6.2.3.6.2 Für Druckgefäße, deren Produkt aus Prüfdruck und Fassungsraum mehr als 

30 MPa⋅Liter (300 bar⋅Liter) und höchstens 150 MPa⋅Liter (1500 bar⋅Liter) beträgt, ist 
anhand einer der unter Absatz 6.2.1.4.16.2.3.6.1 beschriebenen oder einer der fol-
genden Methoden der Nachweis über die Einhaltung der für die Klasse 2 geltenden 
anwendbaren Vorschriften zu erbringen: 

 
a) Die Druckgefäße müssen nach einem umfassenden Qualitätssicherungssystem 

für Auslegung, Herstellung, Endkontrolle und Prüfung, das von einer von der zu-
ständigen Behörde des Zulassungslandes2) anerkannten Prüf- und Zertifizie-
rungsstelleInspektionsstelle zugelassen und überwacht sein muss, ausgelegt, 
hergestellt und geprüft sein; oder 

 
b) das Baumuster der Druckgefäße muss von einer von der zuständigen Behörde 

des Zulassungslandes2) anerkannten Prüf- und ZertifizierungsstelleInspektions-
stelle zugelassen sein. Die Übereinstimmung aller Druckgefäße mit dem zuge-
lassenen Baumuster muss vom Hersteller auf Grundlage seines Qualitätssiche-
rungssystems für die Endkontrolle und die Prüfung der Druckgefäße, das von ei-
ner von der zuständigen Behörde des Zulassungslandes2) anerkannten Prüf- und 
ZertifizierungsstelleInspektionsstelle zugelassen und überwacht ist, schriftlich er-
klärt sein; oder 

 
c) das Baumuster der Druckgefäße muss von einer von der zuständigen Behörde 

des Zulassungslandes2) anerkannten Prüf- und ZertifizierungsstelleInspektions-
stelle zugelassen sein. Die Übereinstimmung aller Druckgefäße mit dem zuge-
lassenen Baumuster muss vom Hersteller schriftlich erklärt und alle Druckgefäße 
dieses Musters müssen unter der Aufsicht einer von der zuständigen Behörde 
des Zulassungslandes2) anerkannten Prüf- und ZertifizierungsstelleInspektions-
stelle geprüft sein. 
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6.2.3.6.3 Für Druckgefäße, deren Produkt aus Prüfdruck und Fassungsraum höchstens 
30 MPa⋅Liter (300 bar⋅Liter) beträgt, ist anhand einer der unter den Absätzen 
6.2.1.4.1 und 6.2.1.4.26.2.3.6.1 und 6.2.3.6.2 beschriebenen oder einer der folgen-
den Methoden der Nachweis über die Einhaltung der für die Klasse 2 geltenden an-
wendbaren Vorschriften zu erbringen: 

 
a) Die Übereinstimmung aller Druckgefäße mit einem Baumuster, das in techni-

schen Unterlagen vollständig spezifiziert ist, muss vom Hersteller schriftlich er-
klärt und alle Druckgefäße dieses Musters müssen unter der Aufsicht einer von 
der zuständigen Behörde des Zulassungslandes2) anerkannten Prüf- und Zertifi-
zierungsstelleInspektionsstelle geprüft sein; oder 

 
b) das Baumuster der Druckgefäße muss von einer von der zuständigen Behörde 

des Zulassungslandes2) anerkannten InspektionsstellePrüf- und Zertifizierungs-
stelle zugelassen sein. Die Übereinstimmung aller Druckgefäße mit dem zuge-
lassenen Baumuster muss vom Hersteller schriftlich erklärt und alle Druckgefäße 
dieses Musters müssen einzeln geprüft sein. 

 
6.2.3.6.4 Die Anforderungen der Absätze 6.2.1.4.1 bis 6.2.1.4.36.2.3.6.1 bis 6.2.3.6.3 gelten 
 

a) hinsichtlich der in den Absätzen 6.2.1.4.1 und 6.2.1.4.26.2.3.6.1 und 6.2.3.6.2 
angeführten Qualitätssicherungssysteme als erfüllt, wenn diese der jeweils zu-
treffenden Europäischen Norm der Reihe EN ISO 9000 entsprechen, 

 
b) in ihrer Gesamtheit als erfüllt, wenn die entsprechenden Konformitätsbewer-

tungsverfahren gemäß der Richtlinie des Rates 99/36/EG3) wie folgt Anwendung 
finden: 

 
(i) für die in Absatz 6.2.1.4.16.2.3.6.1 angeführten Druckgefäße sind dies die 

Module G, H1, B in Verbindung mit D oder B in Verbindung mit F, 
 
(ii) für die in Absatz 6.2.1.4.26.2.3.6.2 angeführten Druckgefäße sind dies die 

Module H, B in Verbindung mit E, B in Verbindung mit C1, B1 in Verbindung 
mit F oder B1 in Verbindung mit D, 

 
(iii) für die in Absatz 6.2.1.4.36.2.3.6.3 angeführten Druckgefäße sind dies die 

Module A1, D1 oder E1. 
 
6.2.3.7  Anforderungen an Hersteller 
 
6.2.3.7.1 (bleibt offen) [zur möglichen Aufnahme von Vorschriften aus der TPED-Richtlinie] 
 
6.2.3.8  Anforderungen an Inspektionsstellen 
 
6.2.3.8.1 Diese Anforderungen an Inspektionsstellen gemäß Unterabschnitt 6.2.1.8 gelten als 

erfüllt, wenn die Stellen auf Grund eines Akkreditierungsverfahrens gemäß der je-
weils zutreffenden Europäischen Norm der Reihe EN 45000 zugelassen worden sind. 

 
Siehe unter Absatz 13 b) des Berichts der Arbeitsgruppe. 
 

                                                 

3) Richtlinie des Rates 99/36/EG über ortsbewegliche Druckbehälter, veröffentlicht im 
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 138 vom 1. Juni 1999. 
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6.2.3.9  Kennzeichnung von nachfüllbaren Druckgefäßen 
 
6.2.3.9.1 Die Kennzeichnungen müssen mit der Ausnahme, dass das in Absatz 6.2.2.7.1 a) 

festgelegte Verpackungssymbol der Vereinten Nationen nicht angebracht werden 
darf, dem Unterabschnitt 6.2.2.7 entsprechen. 

 
6.2.3.9.2 Die in den Absätzen 6.2.2.7.2 g) und h) und 6.2.2.7.3 m) festgelegten Kennzeichen 

sind für Druckgefäße mit UN 1965 Kohlenwasserstoffgas, Gemisch, verflüssigt, n.a.g. 
nicht erforderlich. 

 
6.2.3.9.3 Bei der Kennzeichnung mit dem Datum gemäß Absatz 6.2.2.7.6 c) braucht für Gase, 

bei denen die Frist zwischen den wiederkehrenden Prüfungen 10 Jahre oder mehr 
beträgt (siehe Unterabschnitt 4.1.4.1 Verpackungsanweisungen P 200 und P 203), 
der Monat nicht angegeben zu werden. 

 
6.2.3.9.4 Mit Zustimmung der zuständigen Behörde darf das Datum der zuletzt durchgeführten 

wiederkehrenden Kontrolle und der Stempel des Sachverständigen auf einem Ring 
aus geeignetem Werkstoff eingraviert sein, der durch den Einbau des Ventils an der 
Flasche befestigt wird und der nur durch Demontage des Ventils von der Flasche ent-
fernt werden kann. 

 
Diese letzten drei Absätze geben die Entscheidungen der Gemeinsamen Tagung im März 2005 
wieder und stellen Anpassungen des Textes in Unterabschnitt 6.2.1.7 RID/ADR dar. 
 
6.2.3.10  Kennzeichnung von nicht nachfüllbaren Druckgefäßen 
 
6.2.3.10.1 Die Kennzeichnungen müssen mit der Ausnahme, dass das in Absatz 6.2.2.7.1 a) 

festgelegte Verpackungssymbol der Vereinten Nationen nicht angebracht werden 
darf, dem Unterabschnitt 6.2.2.8 entsprechen. 

 
6.2.4  Vorschriften für in Übereinstimmung mit Normen ausgelegte, gebaute und ge-

prüfte Druckgefäße, die keine UN-Druckgefäße sind 
 

Die Anforderungen der Abschnitte 6.2.1 und 6.2.3 gelten bei Anwendung der jeweili-
gen nachstehenden Norm als erfüllt: 
 
Bem. 1. Die in Abschnitt 6.2.2 aufgeführten Normen dürfen ebenfalls verwendet 

werden, vorausgesetzt, die allgemeinen Vorschriften des Abschnittes 6.2.3 
werden ebenfalls erfüllt. 

 
Bem. 1 stellt einen Vorschlag der Arbeitsgruppe dar, jedoch sollte die Arbeitsgruppe Normen der 
Gemeinsamen Tagung über die Annahme dieser Bem. entscheiden und die im Bericht unter Ab-
satz 13 c) aufgeführten Probleme lösen. 
 

2. Personen oder Organe, die in den Normen als Verantwortliche gemäß 
RID/ADR ausgewiesen sind, müssen die Vorschriften des RID/ADR einhal-
ten. 
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Referenz Titel des Dokuments anwendbar für 
Unterabschnitte / 
Absätze 

für Werkstoffe 

EN 1797:2001 Kryo-Behälter – Verträglichkeit von Gas/ 
Werkstoffen 

6.2.1.2 

EN ISO 11114-
1:1997 

Ortsbewegliche Gasflaschen – Verträglich-
keit von Werkstoffen für Gasflaschen und 
Ventile mit den in Berührung kommenden 
Gasen – Teil 1: Metallene Werkstoffe 

6.2.1.2 

EN ISO 11114-
2:2000 

Ortsbewegliche Gasflaschen – Verträglich-
keit von Werkstoffen für Gasflaschen und 
Ventile mit den in Berührung kommenden 
Gasen – Teil 2: Nichtmetallene Werkstoffe 

6.2.1.2 

für die Auslegung und den Bau 

Anlage I Teile 1 
bis 3 der Richtlinie 
des Rates 
84/525/EWG 

Richtlinie des Rates der Europäischen Ge-
meinschaften vom 17. September 1984 zur 
Angleichung der Rechtsvorschriften der Mit-
gliedstaaten (der Europäischen Gemein-
schaften) über nahtlose Gasflaschen aus 
Stahl, veröffentlicht im Amtsblatt der Europä-
ischen Gemeinschaften Nr. L 300 vom 
19.11.1984. 

6.2.3.1 und 
6.2.3.46.2.1.1 und 
6.2.1.5 

Anlage I Teile 1 
bis 3 der Richtlinie 
des Rates 
84/526/EWG 

Richtlinie des Rates der Europäischen Ge-
meinschaften vom 17. September 1984 zur 
Angleichung der Rechtsvorschriften der Mit-
gliedstaaten (der Europäischen Gemein-
schaften) über nahtlose Gasflaschen aus 
unlegiertem Aluminium und Aluminiumlegie-
rungen, veröffentlicht im Amtsblatt der Euro-
päischen Gemeinschaften Nr. L 300 vom 
19.11.1984. 

6.2.3.1 und 
6.2.3.46.2.1.1 und 
6.2.1.5 

Anlage I Teile 1 
bis 3 der Richtlinie 
des Rates 
84/527/EWG 

Richtlinie des Rates der Europäischen Ge-
meinschaften vom 17. September 1984 zur 
Angleichung der Rechtsvorschriften der Mit-
gliedstaaten (der Europäischen Gemein-
schaften) über geschweißte Gasflaschen 
aus unlegiertem Stahl, veröffentlicht im 
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 
Nr. L 300 vom 19.11.1984. 

6.2.3.1 und 
6.2.3.46.2.1.1 und 
6.2.1.5 

Anmerkung zur Information der Gemeinsamen Tagung: Siehe Absatz 12 des Berichts 
der Arbeitsgruppe bezüglich der Zukunft der oben genannten Richtlinien. 

EN 1442:1998 Ortsbewegliche wiederbefüllbare geschweiß-
te Flaschen aus Stahl für Flüssiggas (LPG) – 
Gestaltung und Konstruktion 

6.2.3.1 und 
6.2.3.46.2.1.1 und 
6.2.1.5 

EN 1964-1:1999 Ortsbewegliche Gasflaschen – Gestaltung 
und Konstruktion von nahtlosen wiederbe-

6.2.3.1 und 
6.2.3.46.2.1.1 und 
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Referenz Titel des Dokuments anwendbar für 
Unterabschnitte / 
Absätze 

füllbaren ortsbeweglichen Gasflaschen aus 
Stahl mit einem Fassungsraum von 0,5 Liter 
bis einschließlich 150 Liter – Teil 1: Nahtlose 
Flaschen aus Stahl mit einem Rm-Wert we-
niger als 1100 MPa 

6.2.1.5 

EN 1975:1999 + 
A1:2003 

Ortsbewegliche Gasflaschen – Gestaltung 
und Konstruktion von wiederbefüllbaren 
ortsbeweglichen nahtlosen Gasflaschen aus 
Aluminium und Aluminiumlegierung mit ei-
nem Fassungsraum von 0,5 l bis einschließ-
lich 150 l 

6.2.3.1 und 
6.2.3.46.2.1.1 und 
6.2.1.5 

EN ISO 
11120:1999 

Ortsbewegliche Gasflaschen – Nahtlose 
wiederbefüllbare Großflaschen aus Stahl für 
den Transport verdichteter Gase mit einem 
Fassungsraum zwischen 150 l und 3000 l – 
Gestaltung, Konstruktion und Prüfung 

6.2.3.1 und 
6.2.3.46.2.1.1 und 
6.2.1.5 

EN 1964-3:2000 Ortsbewegliche Gasflaschen – Gestaltung 
und Konstruktion von nahtlosen wiederbe-
füllbaren ortsbeweglichen Gasflaschen aus 
Stahl mit einem Fassungsvermögen von 
0,5 Liter bis einschließlich 150 Liter – Teil 3: 
Nahtlose Flaschen aus nichtrostendem Stahl 
mit einem Rm-Wert von weniger als 
1100 MPa 

6.2.3.1 und 
6.2.3.46.2.1.1 und 
6.2.1.5 

EN 12862:2000 Ortsbewegliche Gasflaschen – Gestaltung 
und Konstruktion von wiederbefüllbaren 
ortsbeweglichen geschweißten Gasflaschen 
aus Aluminiumlegierung 

6.2.3.1 und 
6.2.3.46.2.1.1 und 
6.2.1.5 

EN 1251-2:2000 Kryo-Behälter – Ortsbewegliche, vakuumiso-
lierte Behälter mit einem Fassungsraum von 
nicht mehr als 1000 Liter – Teil 2: Bemes-
sung, Herstellung und Prüfung 

6.2.3.1 und 
6.2.3.46.2.1.1 und 
6.2.1.5 

EN 12257:2002 Ortsbewegliche Gasflaschen – Nahtlose 
umfangsgewickelte Flaschen aus Verbund-
werkstoffen 

6.2.3.1 und 
6.2.3.46.2.1.1 und 
6.2.1.5 

EN 12807:2001 
(ausgenommen 
Anlage A) 

Ortsbewegliche, wiederbefüllbare, hartgelö-
tete Flaschen aus Stahl für Flüssiggas (LPG) 
– Konstruktion und Herstellung 

6.2.3.1 und 
6.2.3.46.2.1.1 und 
6.2.1.5 

EN 1964-2:2001 Ortsbewegliche Gasflaschen – Gestaltung 
und Konstruktion von nahtlosen wiederbe-
füllbaren ortsbeweglichen Gasflaschen aus 
Stahl mit einem Fassungsraum von 0,5 Liter 
bis einschließlich 150 Liter – Teil 2: Nahtlose 
Flaschen aus Stahl mit einem Rm-Wert von 
1100 MPa und darüber 

6.2.3.1 und 
6.2.3.46.2.1.1 und 
6.2.1.5 

EN 13293:2002 Ortsbewegliche Gasflaschen – Gestaltung 6.2.3.1 und 
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Referenz Titel des Dokuments anwendbar für 
Unterabschnitte / 
Absätze 

und Konstruktion von wiederbefüllbaren 
ortsbeweglichen Gasflaschen aus nahtlosem 
normalgeglühtem Kohlenstoff-Mangan-Stahl 
mit einem Fassungsraum bis einschließlich 
0,5 Liter für verdichtete, verflüssigte und 
unter Druck gelöste Gase und bis einschließ-
lich 1 Liter für Kohlendioxid 

6.2.3.46.2.1.1 und 
6.2.1.5 

EN 13322-1:2003 Ortsbewegliche Gasflaschen – Wiederbefüll-
bare geschweißte Flaschen aus Stahl; Ges-
taltung und Konstruktion – Teil 1: Ge-
schweißt, aus Stahl 

6.2.3.1 und 
6.2.3.46.2.1.1 und 
6.2.1.5 

EN 13322-2:2003 Ortsbewegliche Gasflaschen – Wiederbefüll-
bare geschweißte Flaschen aus nichtrosten-
dem Stahl; Gestaltung und Konstruktion – 
Teil 2: Geschweißt, aus nichtrostendem 
Stahl 

6.2.3.1 und 
6.2.3.46.2.1.1 und 
6.2.1.5 

EN 12245:2002 Ortsbewegliche Gasflaschen – Vollumwickel-
te Flaschen aus Verbundwerkstoffen 

6.2.3.1 und 
6.2.3.46.2.1.1 und 
6.2.1.5 

EN 12205:2001 Ortsbewegliche Gasflaschen – Metallische 
Einwegflaschen 

6.2.1.1, 6.2.1.5 
und 6.2.1.76.2.3.1, 
6.2.3.4 und 6.2.3.9

EN 13110:2002 Ortsveränderliche, wiederbefüllbare ge-
schweißte Flaschen aus Aluminium für Flüs-
siggas (LPG) – Gestaltung und Konstruktion 

6.2.3.1, 6.2.3.4 
und 6.2.3.96.2.1.1, 
6.2.1.5 und 6.2.1.7

EN 14427:2004 Ortsbewegliche wiederbefüllbare vollumwi-
ckelte Flaschen aus Verbundwerkstoff für 
Flüssiggas (LPG) – Gestaltung und Kon-
struktion 

Bem. Diese Norm gilt nur für Flaschen, die 
mit Druckentlastungseinrichtungen 
ausgerüstet sind. 

6.2.3.1, 6.2.3.4 
und 6.2.3.96.2.1.1, 
6.2.1.5 und 6.2.1.7

EN 14208:2004 Ortsbewegliche Gasflaschen – Spezifikation 
für geschweißte Druckfässer mit einem Fas-
sungsraum bis zu 1000 Liter für den Trans-
port von Gasen – Gestaltung und Konstruk-
tion 

6.2.3.1, 6.2.3.4 
und 6.2.3.96.2.1.1, 
6.2.1.5 und 6.2.1.7

EN 14140:2003 Ortsbewegliche wiederbefüllbare geschweiß-
te Flaschen aus Stahl für Flüssiggas (LPG) – 
Alternative Gestaltung und Konstruktion 

6.2.3.1, 6.2.3.4 
und 6.2.3.96.2.1.1, 
6.2.1.5 und 6.2.1.7

EN 13769:2003 Ortsbewegliche Gasflaschen – Flaschen-
bündel – Konstruktion, Herstellung, Kenn-
zeichnung und Prüfung 

6.2.3.1, 6.2.3.4 
und 6.2.3.96.2.1.1, 
6.2.1.5 und 6.2.1.7

für Verschlüsse 
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Referenz Titel des Dokuments anwendbar für 
Unterabschnitte / 
Absätze 

EN 
849:1996/A2:2001 

Ortsbewegliche Gasflaschen – Gasflaschen-
ventile – Spezifikation und Typprüfung 

6.2.1.16.2.3.1 

EN 13152:2001 Spezifikation und Prüfung für Flüssiggas 
(LPG) – Flaschenventile, selbstschließend 

6.2.3.16.2.1.1 

EN 13153:2001 Spezifikationen und Prüfung für Flüssiggas 
(LPG) – Flaschenventile, handbetätigt 

6.2.3.16.2.1.1 

für die wiederkehrende Kontrolle und Prüfung 

EN 1251-3:2000 Kryo-Behälter – Ortsbewegliche, vakuumiso-
lierte Behälter mit einem Fassungsraum von 
nicht mehr als 1000 Liter – Teil 3: Betriebs-
anforderungen 

6.2.1.66.2.3.5 

EN 1968:2002 
(ausgenommen 
Anlage B) 

Ortsbewegliche Gasflaschen – Wiederkeh-
rende Prüfung von nahtlosen Gasflaschen 
aus Stahl 

6.2.3.56.2.1.6 

EN 1802:2002 
(ausgenommen 
Anlage B) 

Ortsbewegliche Gasflaschen – Wiederkeh-
rende Prüfung von nahtlosen Gasflaschen 
aus Aluminiumlegierung 

6.2.3.56.2.1.6 

EN 12863:2002 Ortsbewegliche Gasflaschen – Wiederkeh-
rende Prüfung und Instandhaltung von Gas-
flaschen für gelöstes Acetylen 
Bem. Der in dieser Norm verwendete Begriff 

«erstmalige Kontrolle» bedeutet «erste 
wiederkehrende Kontrolle» nach der 
endgültigen Zulassung einer neuen 
Acetylen-Flasche. 

6.2.3.56.2.1.6 

EN 1803:2002 
(ausgenommen 
Anlage B) 

Ortsbewegliche Gasflaschen – Wiederkeh-
rende Prüfung von geschweißten Gasfla-
schen aus Kohlenstoffstahl 

6.2.1.66.2.3.5 

EN ISO 
11623:2002 (aus-
genommen Ab-
schnitt 4) 

Ortsbewegliche Gasflaschen – Wiederkeh-
rende Prüfung von Gasflaschen aus Ver-
bundwerkstoffen 

6.2.1.66.2.3.5 

EN 14189:2003 Ortsbewegliche Gasflaschen – Prüfung und 
Wartung von Gasflaschenventilen zum Zeit-
punkt der wiederkehrenden Prüfung von 
Gasflaschen 

6.2.1.66.2.3.5 

 
Die folgende Norm sollte in die Tabelle des Unterabschnitts 4.1.6.14 verschoben werden, da sich 
die Vorschriften nicht mehr in Abschnitt 6.2.1 befinden: 
 

EN 1800:1998 / 
AC:1999 

Ortsbewegliche Gasflaschen – Acetylen-
Flaschen – Grundanforderungen und Defini-
tionen 

6.2.1.1.24.1.6.2
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6.2.5  Vorschriften für nicht in Übereinstimmung mit Normen ausgelegte, gebaute und 
geprüfte Druckgefäße, die keine UN-Druckgefäße sind 

 
In Anbetracht des wissenschaftlichen und technischen Fortschritts müssen Druckge-
fäße und ihre Verschlüsse, die nicht nach den in der Tabelle des Abschnittes 6.2.24 
genannten Normen ausgelegt, gebaut und geprüft sindwerden können, müssen nach 
den Vorschriften eines technischen Regelwerks ausgelegt, gebaut und geprüft sein, 
das ein gleiches Sicherheitsniveau gewährleistet und von der zuständigen Behörde 
anerkannt ist. Die Vorschriften desr Abschnittes 6.2.1 und 6.2.3 und sowie die folgen-
den Vorschriften müssen jedoch erfüllt sein. 
 
Bem. In diesem Abschnitt gelten Verweise auf technische Normen in Abschnitt 6.2.1 

als Verweise auf technische Regelwerke. 
 

Die einführende Vorschrift wurde umformuliert, um klarzustellen, dass die aufgeführten Normen 
immer anzuwenden sind, sofern dies möglich ist, und Abschnitt 6.2.5 kein Hilfsmittel darstellt, neue 
Ausrüstungen weiterhin nach nationalen Normen zu bauen. Eventuell wird vom Vereinigten König-
reich für die Tagung der Arbeitsgruppe im Juli 2005 eine Erweiterung des Textes vorgeschlagen, 
um diese Absicht zu verdeutlichen. 
 
Es werden Übergangsvorschriften benötigt, um Zeit für den Ausstieg aus nicht aufgeführten Nor-
men, die denselben Anwendungsbereich wie aufgeführte Normen haben, einzuräumen. 
 
Die Bemerkung wird hinzugefügt, um Verweise auf Normen in den Absätzen 6.2.1.1.3, 6.2.1.2.2, 
6.2.1.4.1, usw. abzudecken. 
 
6.2.5.1  Werkstoffe 

 
Die nachfolgenden Vorschriften enthalten Beispiele von Werkstoffen, die verwendet 
werden dürfen, um den Anforderungen an die Werkstoffe gemäß Unterabschnitt 
6.2.1.2 zu genügen: 
 
a) Kohlenstoffstahl für verdichtete, verflüssigte, tiefgekühlt verflüssigte oder gelöste 

Gase sowie für Stoffe, die nicht unter die Klasse 2 fallen und in Unterabschnitt 
4.1.4.1 Verpackungsanweisung P 200 Tabelle 3 aufgeführt sind; 

 
b) legierter Stahl (Spezialstahl), Nickel und Nickellegierungen (z.B. Monel) für ver-

dichtete, verflüssigte, tiefgekühlt verflüssigte oder gelöste Gase sowie für Stoffe, 
die nicht unter die Klasse 2 fallen und in Unterabschnitt 4.1.4.1 Verpackungsan-
weisung P 200 Tabelle 3 aufgeführt sind; 

 
c) Kupfer für 

 
(i) Gase der Klassifizierungscodes 1 A, 1 O, 1 F und 1 TF, wenn der Fülldruck, 

bezogen auf 15 °C, 2 MPa (20 bar) nicht übersteigt; 
 
(ii) Gase des Klassifizierungscodes 2 A und außerdem für UN 1033 Dimethyl-

ether, UN 1037 Ethylchlorid, UN 1063 Methylchlorid, UN 1079 Schwefeldi-
oxid, UN 1085 Vinylbromid, UN 1086 Vinylchlorid und UN 3300 Ethylenoxid 
und Kohlendioxid, Gemisch, mit mehr als 87 % Ethylenoxid; 

 
(iii) Gase der Klassifizierungscodes 3 A, 3 O und 3 F; 

 
d) Aluminiumlegierung: siehe Unterabschnitt 4.1.4.1 Verpackungsanweisung 

P 200 (10) besondere Vorschrift a; 
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e) Verbundwerkstoff für verdichtete, verflüssigte, tiefgekühlt verflüssigte oder gelös-
te Gase; 

 
f) Kunststoff für tiefgekühlt verflüssigte Gase und 
 
g) Glas für Gase des Klassifizierungscodes 3 A, ausgenommen UN 2187 Kohlendi-

oxid, tiefgekühlt, flüssig oder Gemische mit Kohlendioxid, tiefgekühlt, flüssig so-
wie für Gase des Klassifizierungscodes 3 O. 

 
6.2.5.2  Bedienungsausrüstung 
 
6.2.5.2.1 Die Vorschriften des Absatzes 6.2.1.3.1 gelten als erfüllt, wenn der Berstdruck der 

beschriebenen Bedienungsausrüstung mindestens das 1,5fache des Prüfdrucks des 
Druckgefäßes beträgt, an dem sie angebracht ist. 

 
6.2.5.3  Flaschen, Großflaschen, Druckfässer und Flaschenbündel aus Metall 

 
Die Spannung des Metalls an der am stärksten beanspruchten Stelle des Druckgefä-
ßes darf beim Prüfdruck 77 % der garantierten Mindeststreckgrenze (Re) nicht über-
schreiten. 
 
Unter Streckgrenze ist die Spannung zu verstehen, bei der eine bleibende Dehnung 
von 2 ‰ (d.h. 0,2 %) oder eine bleibende Dehnung von 1 % bei austenitischen Stäh-
len zwischen den Messmarken des Probestabes erreicht wurde. 
 
Bem. Für Bleche ist die Zugprobe quer zur Walzrichtung zu entnehmen. Dehnung 

nach Bruch wird an Probestäben mit kreisrundem Querschnitt bestimmt, wo-
bei die Messlänge «l» zwischen den Messmarken gleich dem 5fachen Stab-
durchmesser «d» ist (l=5d); werden Probestäbe mit eckigem Querschnitt ver-
wendet, so wird die Messlänge l nach der Formel  

0F65,5l =  
berechnet, wobei F0 gleich dem ursprünglichen Querschnitt des Probestabes 
ist. 

 
Die Druckgefäße und ihre Verschlüsse müssen aus geeigneten Werkstoffen herge-
stellt sein, die bei Temperaturen zwischen – 20 °C und + 50 °C trennbruchsicher und 
unempfindlich gegen Spannungsrisskorrosion sind. 
 
Die Schweißverbindungen müssen nach den Regeln der Technik ausgeführt sein und 
volle Sicherheit bieten. 

 
6.2.5.4  Zusätzliche Vorschriften für Druckgefäße aus Aluminiumlegierungen für ver-

dichtete, verflüssigte, gelöste Gase und nicht unter Druck stehende Gase, die 
besonderen Vorschriften unterliegen (Gasproben), sowie für Gegenstände, die 
Gas unter Druck enthalten, mit Ausnahme von Druckgaspackungen und Gefä-
ßen, klein, mit Gas (Gaspatronen) 

 
Der Europäische Verband der Hersteller von Gasflaschen (ECMA) wird einen aktualisierten Text 
für diesen Unterabschnitt betreffend Aluminiumlegierungen vorschlagen. 
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6.2.5.4.1 Die Werkstoffe der Druckgefäße aus Aluminiumlegierungen müssen folgenden An-
forderungen genügen: 

 
 A B C D 

Zugfestigkeit Rm in MPa (= 
N/mm2) 
 
Streckgrenze Re in MPa (= 
N/mm2) 
   (bleibende Dehnung λ = 0,2 %) 
 
Dehnung nach Bruch (l = 5d) in % 
 
Faltbiegeprobe (Durchmesser des 
   Biegestempels)  
   d = n x e, 
   e = Probedicke 
 
 
 
Aluminium Association Serien-
nummer a) 

49 – 186
 
 
 
 

10 – 167
 

12 – 40 
 

n = 5 
(Rm ≤ 98)

n = 6 
(Rm > 98)

 
 
 
 

1000 

196 – 372
 
 
 
 

59 – 314
 

12 – 30 
 

n = 6 
(Rm ≤ 
325) 
n = 7 
(Rm > 
325) 

 
 

5000 

196 – 372 
 
 
 
 

137 – 334 
 

12 – 30 
 

n = 6 
(Rm ≤ 
325) 
n = 7 
(Rm > 
325) 

 
 

6000 

343 – 490
 
 
 
 

206 – 412
 

11 – 16 
 

n = 7 
(Rm ≤ 
392) 
n = 8 
(Rm > 
392) 

 
 

2000 
a) Siehe Aluminium Standards and Data, 5. Ausgabe, Januar 1976, veröffentlicht 

durch Aluminium Association, 750, 3rd Avenue, New York. 
 
Die tatsächlichen Eigenschaften hängen von der Zusammensetzung der betreffenden 
Legierung und auch von der endgültigen Verarbeitung des Druckgefäßes ab; die 
Wanddicke ist unabhängig von der verwendeten Legierung nach einer der folgenden 
Formeln zu berechnen: 

e = 
MPa

MPa

P
30,1
Rex2

DxP

+
 oder e = 

bar

bar

P
30,1

Rex20
DxP

+
 

wobei 
e = Mindestwanddicke des Druckgefäßes in mm 
PMPa = Prüfdruck in MPa 
Pbar = Prüfdruck in bar 
D = nomineller äußerer Durchmesser des Druckgefäßes in mm 
Re = garantierte minimale 0,2 %ige Streckgrenze in MPa (N/mm2) 
bedeuten. 
 
Die in der Formel stehende garantierte minimale Streckgrenze (Re) darf unabhängig 
von der verwendeten Legierung nicht größer sein als das 0,85fache der garantierten 
minimalen Zugfestigkeit (Rm). 
 
Bem. 1. Die vorstehenden Eigenschaften stützen sich auf die bisherigen Erfahrun-

gen mit folgenden Druckgefäßwerkstoffen: 
Spalte A: Aluminium, unlegiert, 99,5 % rein; 
Spalte B: Aluminium- und Magnesiumlegierungen; 
Spalte C: Aluminium-, Silicium- und Magnesiumlegierungen;  

z.B. ISO/R209-Al-Si-Mg (Aluminium Association 6351); 
Spalte D: Aluminium-, Kupfer- und Magnesiumlegierungen. 

 
2. Dehnung nach Bruch wird an Probestäben mit kreisrundem Querschnitt 

bestimmt, wobei die Messlänge «l» zwischen den Messmarken gleich dem 
5fachen Stabdurchmesser «d» ist (l = 5d); werden Probestäbe mit recht-
eckigem Querschnitt verwendet, so wird die Messlänge «l» nach der For-
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mel 0F65,5l= berechnet, wobei F0 gleich dem ursprünglichen Querschnitt 
des Probestabes ist. 

 
3. a) Die Faltbiegeprobe (siehe Abbildung) ist an Proben, die als Ring mit ei-

ner Breite von 3e, jedoch nicht weniger als 25 mm, von dem Zylinder 
abgeschnitten und in zwei gleiche Teile geteilt werden, durchzuführen. 
Die Proben dürfen nur an den Rändern bearbeitet werden. 

 
b) Die Faltbiegeprobe ist mit einem Biegestempel mit dem Durchmesser 

(d) und zwei Rundstützen, die durch eine Entfernung von (d + 3e) von-
einander getrennt sind, durchzuführen. Während der Probe sind die In-
nenflächen nicht weiter voneinander entfernt als der Durchmesser des 
Biegestempels. 

 
c) Die Probe darf nicht reißen, wenn sie um den Biegestempel gebogen 

wird, bis die Innenflächen am Biegestempel anliegen. 
 

d) Das Verhältnis (n) zwischen dem Durchmesser des Biegestempels und 
der Dicke der Probe muss den Werten in der Tabelle entsprechen. 

 

 
Abbildung der Faltbiegeprobe 

 
6.2.5.4.2 Ein geringerer Mindestwert der Dehnung ist zulässig, vorausgesetzt, durch ein zu-

sätzliches, von der zuständigen Behörde des Herstellungslandes zugelassenes Prüf-
verfahren wird nachgewiesen, dass die Druckgefäße die gleiche Sicherheit für die Be-
förderung gewährleisten wie Druckgefäße, die nach den Werten der Tabelle in Absatz 
6.2.3.2.16.2.5.4.1 gefertigt sind (siehe auch Norm EN 1975:1999 + A1:2003). 

 
6.2.5.4.3 Die Mindestwanddicke der Druckgefäße hat an der schwächsten Stelle zu betragen: 

 
– bei einem Druckgefäßdurchmesser unter 50 mm mindestens 1,5 mm, 
 
– bei einem Druckgefäßdurchmesser von 50 mm bis 150 mm mindestens 2 mm, 
 
– bei einem Druckgefäßdurchmesser von über 150 mm mindestens 3 mm. 

 
6.2.3.2.4 Die Böden sind in Halbkugel-, elliptischer oder Korbbogenform auszuführen; sie müs-

sen die gleiche Sicherheit gewährleisten wie der Druckgefäßkörper. 
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6.2.5.5  Druckgefäße aus Verbundwerkstoffen 
 

Flaschen, Großflaschen, Druckfässer und Flaschenbündel aus Verbundwerkstoffen 
müssen mit einem Verstärkungsring oder einer vollständigen Umwicklung aus einem 
Verstärkungsmaterial ausgerüstet und so gebaut sein, dass das Berstverhältnis 
(Berstdruck, dividiert durch Prüfdruck) mindestens beträgt: 

 
– 1,67 bei ringverstärkten Druckgefäßen 
 
– 2,00 bei vollständig umwickelten Druckgefäßen. 

 
Die Erläuterung wurde gestrichen, da sie nicht mehr notwendig ist und da Druckgefäße aus Ver-
bundwerkstoffen ohne Zwischenlage ebenfalls erfasst werden. 
 
6.2.5.6  Verschlossene Kryo-Behälter 
 

Für den Bau von verschlossenen Kryo-Behältern für tiefgekühlt verflüssigte Gase gel-
ten folgende Vorschriften: 

 
6.2.5.6.1 Werden nicht metallene Werkstoffe verwendet, so müssen diese bei der niedrigsten 

Betriebstemperatur des Druckgefäßes und dessen Ausrüstungsteile unempfindlich 
gegen Sprödbruch sein. 

 
6.2.5.6.2 Die Druckgefäße müssen mit einem Sicherheitsventil versehen sein, das sich bei 

dem auf dem Druckgefäß angegebenen Betriebsdruck öffnet. Die Ventile Sicherheits-
ventile müssen so gebaut sein, dass sie auch bei ihrer niedrigsten Betriebstemperatur 
einwandfrei funktionieren. Die sichere Funktionsweise bei dieser Temperatur ist durch 
eine Prüfung jedes einzelnen Ventils oder durch eine Prüfung eines Ventilmusters 
derselben Bauart festzustellen und zu prüfen. 

 
Der erste Satz wurde gestrichen, da diese Anforderung bereits durch die Absätze 6.2.1.3.6.4 und 
6.2.1.3.6.5 abgedeckt wird. 
 
6.2.5.6.3 Die Öffnungen und die Sicherheitsventile der Druckgefäße müssen so ausgelegt sein, 

dass sie ein Herausspritzen der Flüssigkeit verhindern. 
 
6.2.6  Allgemeine Vorschriften für Druckgaspackungen und Gefäße, klein, mit Gas 

(Gaspatronen) 
 
[Text des bestehenden Abschnittes 6.2.4 RID/ADR mit angepasster Nummerierung einfügen.] 
 

__________ 
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Anhang 
 
 

Nachfolgend ist der Text aus dem RID/ADR 2005 aufgeführt, der nicht in diesen Antrag übertragen 
wurde und dessen Anforderungen nicht durch einen Text aus den UN-Modellvorschriften abge-
deckt werden. Die Gründe sind jeweils in den Kästen angegeben. Die Nummerierung der einzel-
nen Absätze bezieht sich auf das RID/ADR 2005. 

 
 

6.2.1.1.1 Bei der Auslegung von Druckgefäßen sind alle relevanten Faktoren zu berücksichti-
gen, wie: 
 
– innerer Druck, 
 
– Umgebungs- und Betriebstemperaturen, auch während der Beförderung, 
 
– dynamische Beanspruchungen. 

 
Diese Anforderung wird durch die Verpackungsanweisung P 200 und durch den neuen Abschnitt 
6.2.1 abgedeckt. 
 

Zu berücksichtigende Werkstoffeigenschaften sind, soweit anwendbar: 
 
– Streckgrenze, 
 
– Zugfestigkeit, 
 
– zeitabhängige Festigkeit, 
 
– Ermüdungseigenschaften, 
 
– Elastizitätsmodul, 
 
– geeigneter Wert für die Dehnung von Kunststoff, 
 
– Schlagfestigkeit, 
 
– Bruchzähigkeit. 

 
Dieser Text wurde verworfen, da er lediglich eine nicht verbindliche Interpretation der allgemeinen 
Anforderung des neuen Abschnitts 6.2.1 enthält. 
 
6.2.1.1.2 Die Druckgefäße für UN 1001 Acetylen, gelöst, müssen vollständig mit einer gleich-

mäßig verteilten porösen Masse eines Typs gefüllt sein, der von der zuständigen Be-
hörde zugelassen ist, wobei diese poröse Masse 

 
a) die Druckgefäße nicht angreifen und weder mit dem Acetylen noch mit dem Lö-

sungsmittel schädliche oder gefährliche Verbindungen eingehen darf, 
 

b) geeignet sein muss, die Ausbreitung einer Zersetzung des Acetylens in der porö-
sen Masse zu verhindern. 

 
Das Lösungsmittel darf die Druckgefäße nicht angreifen. 

 
Die oben aufgeführten Vorschriften mit Ausnahme der Vorschriften für das Lösungs-
mittel gelten in gleicher Weise für Druckgefäße für UN 3374 Acetylen, lösungsmittel-
frei. 



 

 45

 
Diese Anforderungen werden bereits durch die Sondervorschrift für die Verpackung p der Verpa-
ckungsanweisung P 200 (10) und durch den Unterabschnitt 4.1.6.2 abgedeckt. 
 
 
6.2.1.3.2 Ausrüstung 
 

c) Nicht rollbare Druckfässer und Kryo-Behälter müssen mit Einrichtungen versehen 
sein (Gleiteinrichtungen, Ösen, Haken), die eine sichere Handhabung mit me-
chanischen Fördermitteln gewährleisten und die so angebracht sind, dass sie 
weder eine Schwächung noch eine unzulässige Beanspruchung der Druckge-
fäßwände zur Folge haben. 

 
In allgemeinerer Weise durch den neuen Absatz 6.2.1.3.3 abgedeckt. 
 
6.2.1.4.5 Dabei ist das besondere Zertifizierungsverfahren, das der Hersteller anzuwenden 

gedenkt, zu berücksichtigen. 
 
Dies ist ein offensichtliches Merkmal bei der Beurteilung der Kenntnisse des Herstellers, und es ist 
nicht notwendig, dies anzugeben. 
 

__________ 


